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Erster Teil. Gerichtskosten 

 
Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften 

 
1. Geltungsbereich 

 
© Bundesnotarkammer 2001 

§ 1 
In den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit werden, soweit bundesrecht-

lich nichts anderes bestimmt ist, Kosten (Gebühren und Auslagen) nur nach diesem Ge-
setz erhoben. 

 
2. Kostenschuldner 

 
§ 2 

Allgemeiner Grundsatz 
Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet 

1. bei Geschäften, die nur auf Antrag vorzunehmen sind mit Ausnahme der Verfahren 
zur Festsetzung eines Zwangs- oder Ordnungsgeldes jeder, der die Tätigkeit des Ge-
richts veranlaßt, bei der Beurkundung von Rechtsgeschäften insbesondere jeder Teil, 
dessen Erklärung beurkundet ist; 

2. bei Geschäften, die von Amts wegen vorgenommen werden, derjenige, dessen Inte-
resse wahrgenommen wird. 

§ 3 
Weitere Kostenschuldner 

Kostenschuldner ist ferner 

1. derjenige, dem durch eine gerichtliche Entscheidung die Kosten auferlegt sind; 
2. derjenige, der sie durch eine vor Gericht abgegebene oder dem Gericht mitgeteilte 

Erklärung übernommen hat; 
3. derjenige, der nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts für die Kostenschuld 

eines anderen kraft Gesetzes haftet; 
4. der Vollstreckungsschuldner für die notwendigen Kosten der Zwangsvollstreckung. 

§ 4 
Gebührenschuldner in besonderen Fällen 

Die Gebühr für die Eintragung des Erstehers als Eigentümer wird nur von diesem er-
hoben; für die Gebühren, die durch die Eintragung der Sicherungshypothek für Forde-
rungen gegen den Ersteher erwachsen, haftet neben den Gläubigern auch der Ersteher. 

§ 5 
Mehrere Kostenschuldner 

(1) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. Sind an einer Beurkundung 
mehrere beteiligt und betreffen ihre Erklärungen verschiedene Gegenstände, so be-
schränkt sich die Haftung des einzelnen auf den Betrag, der entstanden wäre, wenn die 
übrigen Erklärungen nicht beurkundet worden wären. 

(2) Sind durch besondere Anträge eines Beteiligten Mehrkosten entstanden, so fallen 
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diese ihm allein zur Last. 

§ 6 
Haftung der Erben 

Für die Kosten, die durch die Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen, die Siche-
rung eines Nachlasses, die Errichtung eines Nachlaßinventars, eine Nachlaßpflegschaft, 
eine Nachlaßverwaltung oder eine Pflegschaft für einen Nacherben entstehen, haften nur 
die Erben, und zwar nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über Nach-
laßverbindlichkeiten. Das gleiche gilt für die Kosten, die durch die Entgegennahme von 
Erklärungen über die Annahme, Ablehnung oder Kündigung des Amtes als Testaments-
vollstrecker entstehen. 

 
3. Fälligkeit 

 
§ 7 

Gebühren werden mit der Beendigung des gebührenpflichtigen Geschäfts, Auslagen 
sofort nach ihrer Entstehung fällig. 

 
4. Vorauszahlung und Sicherstellung 

 
§ 8 

Vorschüsse 

(1) Bei Geschäften, die auf Antrag vorzunehmen sind, hat der zur Zahlung der Kosten 
Verpflichtete einen zur Deckung der Kosten hinreichenden Vorschuß zu zahlen. Bei Ver-
richtungen von Amts wegen kann ein Vorschuß nur zur Deckung der Auslagen erhoben 
werden. Auf die Verpflichtung zur Zahlung des Vorschusses finden die allgemeinen Vor-
schriften über die Zahlungspflicht Anwendung. 

(2) Bei Geschäften, die auf Antrag vorzunehmen sind, soll die Vornahme des Ge-
schäfts davon abhängig gemacht werden, daß der Vorschuß gezahlt oder sichergestellt 
wird, in Grundbuch- und Nachlaßsachen jedoch nur dann, wenn dies zur Sicherung des 
Eingangs der Kosten angebracht erscheint. Dies gilt nicht, wenn dem Antragsteller die 
Prozeßkostenhilfe bewilligt ist oder wenn ihm Gebührenfreiheit zusteht; es gilt ferner 
nicht, wenn glaubhaft gemacht ist, daß eine etwaige Verzögerung einem Beteiligten ei-
nen nicht oder nur schwer zu ersetzenden Schaden bringen würde, oder wenn aus einem 
anderen Grund das Verlangen nach vorheriger Zahlung oder Sicherstellung der Kosten 
nicht angebracht erscheint, insbesondere wenn die Berichtigung des Grundbuchs oder die 
Eintragung eines Widerspruchs beantragt wird. 

(3) Gegen Anordnungen nach Absatz 2 ist auch wegen der Höhe des Vorschusses die 
Beschwerde nach §§ 19, 20, 21, 23, 24 Abs. 1, §§ 25, 30 des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, jedoch in Grundbuchsachen nach §§ 71 bis 
77, 81 der Grundbuchordnung und in Schiffsregistersachen nach §§ 75 bis 82, 89 der 
Schiffsregisterordnung zulässig. Soweit in erster Instanz das Landgericht zuständig ist, 
entscheidet über die Beschwerde das Oberlandesgericht. Die Beschwerde ist auch statt-
haft, wenn der Beschwerdegegenstand 50 Euro nicht übersteigt. Das Verfahren über die 
Beschwerde ist gebührenfrei. Eine Kostenerstattung findet nicht statt. 
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§ 9 
Zurückzahlung von Vorschüssen 

Vorschüsse werden nur insoweit zurückgezahlt, als sie den Gesamtbetrag der für das 
Geschäft bis zu dessen Beendigung entstandenen Kosten übersteigen. 

§ 10 
Zurückbehaltungsrecht 

(1) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkunden, die aus Anlaß des 
Geschäfts eingereicht sind, können zurückbehalten werden, bis die in der Angelegenheit 
erwachsenen Kosten bezahlt sind. 

(2) Von der Zurückbehaltung ist abzusehen, 

1. wenn der Eingang der Kosten mit Sicherheit zu erwarten ist; 
2. wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Verzögerung der Herausgabe einem Beteilig-

ten einen nicht oder nur schwer zu ersetzenden Schaden bringen würde, und nicht 
anzunehmen ist, daß die Kosten entzogen werden sollen; 

3. wenn das Schriftstück nicht vom Kostenschuldner, sondern von einem Dritten einge-
reicht ist, dem gegenüber die Zurückbehaltung eine unbillige Härte wäre.  

(3) § 14 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

 
5. Kostenbefreiungen 

 
§ 11 

Allgemeine Vorschriften 

(1) Von der Zahlung der Kosten sind befreit der Bund und die Länder sowie die nach 
den Haushaltsplänen des Bundes und der Länder für Rechnung des Bundes oder eines 
Landes verwalteten öffentlichen Anstalten und Kassen. 

(2) Sonstige bundesrechtliche Vorschriften, durch die eine sachliche oder persönliche 
Befreiung von Kosten gewährt ist, bleiben in Kraft. Landesrechtliche Vorschriften, die in 
weiteren Fällen eine sachliche oder persönliche Befreiung von Kosten gewähren, bleiben 
unberührt. 

(3) (aufgehoben) 

§ 12 
Einschränkungen 

(1) Die persönliche Gebührenfreiheit steht der Inanspruchnahme für die Gebühren 
nicht entgegen, wenn die Haftung auf der Vorschrift des § 3 Nr. 3 (Haftung nach bürger-
lichem Recht) beruht, oder wenn der Kostenschuldner als Erbe nach § 6 oder als Anteils-
berechtigter nach § 116 Abs. 6 für die Kosten haftet. 

(2) Die Gebührenfreiheit entbindet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht von 
der Verpflichtung zur Zahlung der Auslagen. 

§ 13 
Gebührenfreiheit für einzelne Gesamtschuldner 

Wenn einzelnen von mehreren Gesamtschuldnern Gebührenfreiheit zusteht, so ver-
mindert sich der Gesamtbetrag der Gebühren um den Betrag, den die befreiten Beteilig-
ten an die Nichtbefreiten auf Grund gesetzlicher Vorschrift zu erstatten hätten. 



KostO 

 Bundesnotarkammer 2002 9 

 
6. Der Kostenanspruch 

 

§ 14 
Kostenansatz, Erinnerung, Beschwerde 

(1) Die Kosten werden bei dem Gericht angesetzt, bei dem die Angelegenheit anhän-
gig ist oder zuletzt anhängig war, auch wenn die Kosten bei einem ersuchten Gericht ent-
standen sind oder die Angelegenheit bei einem anderen Gericht anhängig war. Die Kos-
ten eines Rechtsmittelverfahrens werden bei dem mit dem Rechtsmittel befaßten Gericht 
angesetzt. 

(2) Über Erinnerungen des Kostenschuldners und der Staatskasse gegen den Kosten-
ansatz entscheidet das Gericht, bei dem die Kosten angesetzt sind. 

(3) Gegen die Entscheidung über die Erinnerung können der Kostenschuldner und die 
Staatskasse Beschwerde einlegen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 50 Euro 
übersteigt. Gegen die Entscheidung, die ein Landgericht als Beschwerdegericht trifft, ist 
die weitere Beschwerde statthaft, wenn sie das Landgericht wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage zulässt und wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 50 Euro übersteigt. Die weitere Beschwerde kann nur darauf ge-
stützt werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung des Rechts beruht; die §§ 546 
und 547 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Eine Beschwerde an einen obers-
ten Gerichtshof des Bundes findet nicht statt. 

(4) Erinnerung und Beschwerde sind schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
bei dem Gericht einzulegen, das für die Entscheidung über die Erinnerung zuständig ist; 
§ 21 Abs. 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt 
entsprechend. Die Erinnerung und die Beschwerde sind nicht an eine Frist gebunden. 

(5) Das Gericht, das über die Erinnerung entschieden hat, kann der Beschwerde abhel-
fen. Über die Beschwerde entscheidet das nach den für die Hauptsache geltenden Vor-
schriften zuständige, im Rechtszug nächsthöhere Gericht. Erinnerung und Beschwerde 
haben keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht oder der Vorsitzende des Beschwerde-
gerichts kann auf Antrag oder von Amts wegen die aufschiebende Wirkung ganz oder 
teilweise anordnen. Im Übrigen sind die für die Beschwerde in der Hauptsache geltenden 
Vorschriften anzuwenden; Vorschriften über eine Vorlage an den Bundesgerichtshof fin-
den keine Anwendung. 

(6) In dem Verfahren über die Erinnerung und über die Beschwerde bedarf es nicht 
der Mitwirkung eines Rechtsanwalts. 

(7) Das Verfahren über die Erinnerung und die Beschwerde ist gebührenfrei. Kosten 
werden nicht erstattet. 

(8) Der Kostenansatz kann auch im Verwaltungsweg berichtigt werden, solange nicht 
eine gerichtliche Entscheidung getroffen ist. 
 

§ 15 
Nachforderung 

Kosten können wegen unrichtigen Ansatzes nur nachgefordert werden, wenn der be-
richtigte Ansatz vor Ablauf des nächsten Kalenderjahres nach endgültiger Erledigung der 
Angelegenheit dem Zahlungspflichtigen mitgeteilt ist. Ist innerhalb dieser Frist dem Zah-
lungspflichtigen davon Mitteilung gemacht, daß ein Wertermittlungsverfahren eingeleitet 
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ist, so ist die Angelegenheit erst mit der Beendigung dieses Verfahrens endgültig erle-
digt. 

§ 16 
Nichterhebung von Kosten wegen unrichtiger Sachbehandlung 

(1) Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, werden 
nicht erhoben. Das gleiche gilt von Auslagen, die durch eine von Amts wegen veranlaßte 
Verlegung eines Termins oder Vertagung einer Verhandlung entstanden sind. 

(2) Die Entscheidung trifft das Gericht. Solange nicht das Gericht entschieden hat, 
können Anordnungen nach Absatz 1 im Verwaltungsweg erlassen werden. Eine im Ver-
waltungsweg getroffene Anordnung kann nur im Verwaltungsweg geändert werden. 

§ 17 
Verjährung, Verzinsung 

(1) Ansprüche auf Zahlung von Kosten verjähren in vier Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem der Anspruch fällig geworden ist. 

(2) Ansprüche auf Rückerstattung von Kosten verjähren in vier Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Zahlung erfolgt ist. Durch die Einlegung der Erinnerung 
oder Beschwerde mit dem Ziel der Rückerstattung wird die Verjährung wie durch Klage-
erhebung gehemmt. 

(3) Auf die Verjährung sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwen-
den; die Verjährung wird nicht von Amts wegen berücksichtigt. Die Verjährung der An-
sprüche auf Zahlung von Kosten beginnt auch durch die Aufforderung zur Zahlung oder 
durch eine dem Schuldner mitgeteilte Stundung erneut; ist der Aufenthalt des Kosten-
schuldners unbekannt, so genügt die Zustellung durch Aufgabe zur Post unter seiner letz-
ten bekannten Anschrift. Bei Kostenbeträgen unter 25 Euro beginnt die Verjährung we-
der erneut noch wird sie oder ihr Ablauf gehemmt. 

(4) Ansprüche auf Zahlung und Rückerstattung von Kosten werden nicht verzinst. 
 

7. Geschäftswert 
 

§ 18 
Grundsatz 

(1) Die Gebühren werden nach dem Wert berechnet, den der Gegenstand des Ge-
schäfts zur Zeit der Fälligkeit hat (Geschäftswert). 

(2) Maßgebend ist der Hauptgegenstand des Geschäfts. Früchte, Nutzungen, Zinsen, 
Vertragsstrafen und Kosten werden nur berücksichtigt, wenn sie Gegenstand eines be-
sonderen Geschäfts sind. 

(3) Verbindlichkeiten, die auf dem Gegenstand lasten, werden bei Ermittlung des Ge-
schäftswerts nicht abgezogen; dies gilt auch dann, wenn Gegenstand des Geschäfts ein 
Nachlaß oder eine sonstige Vermögensmasse ist. 

§ 19 
Sachen 

(1) Der Wert einer Sache ist der gemeine Wert. Er wird durch den Preis bestimmt, der 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit der Sache unter Berücksich-
tigung aller den Preis beeinflussenden Umstände bei einer Veräußerung zu erzielen wäre; 
ungewöhnliche oder nur persönliche Verhältnisse bleiben außer Betracht. 
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(2) Bei der Bewertung von Grundbesitz ist der letzte Einheitswert maßgebend, der zur 
Zeit der Fälligkeit der Gebühr bereits festgestellt ist, sofern sich nicht aus dem Inhalt des 
Geschäfts, den Angaben der Beteiligten, Grundstücksbelastungen, amtlich bekannten o-
der aus den Grundakten ersichtlichen Tatsachen oder Vergleichswerten oder aus sonsti-
gen ausreichenden Anhaltspunkten ein höherer Wert ergibt; jedoch soll von einer Be-
weisaufnahme zur Feststellung eines höheren Wertes abgesehen werden. Wird der 
Einheitswert nicht nachgewiesen, so ist das Finanzamt um Auskunft über die Höhe des 
Einheitswerts zu ersuchen; § 30 der Abgabenordnung steht der Auskunft nicht entgegen. 
Ist der Einheitswert noch nicht festgestellt, so ist dieser vorläufig zu schätzen; die Schät-
zung ist nach der ersten Feststellung des Einheitswerts zu berichtigen; die Angelegenheit 
ist erst mit der Feststellung des Einheitswerts endgültig erledigt (§15). 

(3) Ist der Einheitswert maßgebend, weicht aber der Gegenstand des gebührenpflichti-
gen Geschäfts vom Gegenstand der Einheitsbewertung wesentlich ab oder hat sich der 
Wert infolge bestimmter Umstände, die nach dem Feststellungszeitpunkt des Einheits-
werts eingetreten sind, wesentlich verändert, so ist der nach den Grundsätzen der Ein-
heitsbewertung geschätzte Wert maßgebend. 

(4) Bei einem Geschäft, das die Überlassung eines land- oder forstwirtschaftlichen Be-
triebes mit Hofstelle durch Übergabevertrag, Erbvertrag oder Testament, Erb- oder Ge-
samtgutsauseinandersetzung oder die Fortführung des Betriebes in sonstiger Weise ein-
schließlich der Abfindung weichender Erben betrifft, ist das land- und 
forstwirtschaftliche Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes mit dem Vierfachen des 
letzten Einheitswertes, der zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr bereits festgestellt ist, zu 
bewerten; Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 gelten entsprechend. 

(5) Ist der nach Absatz 2 bis 4 festgestellte Wert höher als der gemeine Wert, so ist der 
gemeine Wert maßgebend. 

§ 20 
Kauf, Vorkaufs- und Wiederkaufsrecht 

(1) Beim Kauf von Sachen ist der Kaufpreis maßgebend; der Wert der vorbehaltenen 
Nutzungen und der vom Käufer übernommenen oder ihm sonst infolge der Veräußerung 
obliegenden Leistungen wird hinzugerechnet. Ist der Kaufpreis niedriger als der Wert der 
Sache (§19), so ist dieser maßgebend; beim Kauf eines Grundstücks bleibt eine für 
Rechnung des Erwerbers vorgenommene Bebauung bei der Ermittlung des Werts außer 
Betracht. 

(2) Als Wert eines Vorkaufs- oder Wiederkaufsrechts ist in der Regel der halbe Wert 
der Sache anzunehmen. 

§ 21 
Erbbaurecht, Wohnungseigentum, Wohnungserbbaurecht 

(1) Bei der Bestellung eines Erbbaurechts beträgt der Wert achtzig vom Hundert des 
Werts des belasteten Grundstücks (§19 Abs. 2). Eine für Rechnung des Erbbauberechtig-
ten erfolgte Bebauung des Grundstücks bleibt bei der Ermittlung des Grundstückswerts 
außer Betracht. Ist als Entgelt für die Bestellung des Erbbaurechts ein Erbbauzins verein-
bart, dessen nach § 24 errechneter Wert den nach Satz 1 und 2 berechneten Wert über-
steigt, so ist der Wert des Erbbauzinses maßgebend; entsprechendes gilt, wenn statt des 
Erbbauzinses ein fester Kapitalbetrag vereinbart ist. 

(2) Bei der Begründung von Wohnungseigentum (Teileigentum) sowie bei Geschäf-
ten, die die Aufhebung oder das Erlöschen von Sondereigentum betreffen, ist als Ge-
schäftswert die Hälfte des Werts des Grundstücks (§19 Abs. 2) anzunehmen. 
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(3) Bei Wohnungserbbaurechten (Teilerbbaurechten) gilt Absatz 2 entsprechend mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle des Werts des Grundstücks der Einheitswert des Erbbau-
rechts oder, wenn ein solcher nicht festgestellt ist, der nach Absatz 1 zu bestimmende 
Wert des Erbbaurechts tritt. 

§ 22 
Grunddienstbarkeiten 

Der Wert einer Grunddienstbarkeit bestimmt sich nach dem Wert, den sie für das herr-
schende Grundstück hat; ist der Betrag, um den sich der Wert des dienenden Grundstücks 
durch die Dienstbarkeit mindert, größer, so ist dieser höhere Betrag maßgebend. 

§ 23 
Pfandrechte und sonstige Sicherheiten, Rangänderungen 

(1) Der Wert eines Pfandrechts oder der sonstigen Sicherstellung einer Forderung 
durch Bürgschaft, Sicherungsübereignung oder dgl. bestimmt sich nach dem Betrag der 
Forderung und, wenn der als Pfand oder zur Sicherung dienende Gegenstand einen ge-
ringeren Wert hat, nach diesem. 

(2) Als Wert einer Hypothek, Schiffshypothek oder Grundschuld gilt der Nennbetrag 
der Schuld, als Wert einer Rentenschuld der Nennbetrag der Ablösungssumme; bei der 
Einbeziehung in die Mithaft und bei der Entlassung aus der Mithaft ist jedoch der Wert 
des Grundstücks (Schiffs, Schiffsbauwerks) maßgebend, wenn er geringer ist. 

(3) Bei Einräumung des Vorrangs oder des gleichen Rangs ist der Wert des vortreten-
den Rechts, höchstens jedoch der Wert des zurücktretenden Rechts maßgebend. Die 
Vormerkung gemäß § 1179 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zugunsten eines nach- oder 
gleichstehenden Berechtigten steht der Vorrangseinräumung gleich. Der Ausschluß des 
Löschungsanspruchs nach § 1179 a Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist wie ein 
Rangrücktritt des Rechts zu behandeln, als dessen Inhalt der Ausschluß vereinbart wird. 

§ 24 
Wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen 

(1) Der Wert des Rechts auf wiederkehrende oder dauernde Nutzungen oder Leistun-
gen wird unter Zugrundelegung des einjährigen Bezugswerts nach Maßgabe folgender 
Vorschriften berechnet: 

a) Der Wert von Nutzungen oder Leistungen, die auf bestimmte Zeit beschränkt sind, 
ist die Summe der einzelnen Jahreswerte, höchstens jedoch das Fünfundzwanzigfa-
che des Jahreswerts; ist die Dauer des Rechts außerdem durch das Leben einer oder 
mehrerer Personen bedingt, so darf der nach Absatz 2 zu berechnende Wert nicht ü-
berschritten werden; 

b) Bezugsrechte von unbeschränkter Dauer sind mit dem Fünfundzwanzigfachen, Nut-
zungen oder Leistungen von unbestimmter Dauer – vorbehaltlich der Vorschriften 
des Absatzes 2 - mit dem Zwölfeinhalbfachen des Jahreswerts zu bewerten. 

(2) Ist die Nutzung oder Leistung auf die Lebensdauer einer Person beschränkt, so gilt 
als Geschäftswert bei einem Lebensalter  

von 15 Jahren oder weniger   der 22fache Betrag, 

über 15 Jahren bis zu 25 Jahren  der 2lfache Betrag, 

über 25 Jahren bis zu 35 Jahren  der 20fache Betrag, 

über 35 Jahren bis zu 45 Jahren  der 18fache Betrag, 
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über 45 Jahren bis zu 55 Jahren  der 15fache Betrag, 

über 55 Jahren bis zu 65 Jahren  der 11fache Betrag, 

über 65 Jahren bis zu 75 Jahren  der 7½fache Betrag, 

über 75 Jahren bis zu 80 Jahren  der 5fache Betrag, 

über 80 Jahren     der 3fache Betrag 

der einjährigen Nutzung oder Leistung. Hängt die Dauer der Nutzung oder Leistung von 
der Lebensdauer mehrerer Personen ab, so entscheidet, je nachdem ob das Recht mit dem 
Tode des zuerst oder des zuletzt Sterbenden erlischt, das Lebensalter des Ältesten oder 
des Jüngsten. 

(3) Der Geschäftswert ist höchstens das Fünffache des einjährigen Bezugs, wenn das 
Recht dem Ehegatten, einem früheren Ehegatten, dem Lebenspartner oder einem frühe-
ren Lebenspartner des Verpflichteten oder einer Person zusteht, die mit dem Verpflichte-
ten in gerader Linie verwandt, verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum  dritten Grad 
verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist, auch wenn die die Schwägerschaft 
begründende Ehe oder die Lebenspartnerschaft, aufgrund derer jemand als verschwägert 
gilt, nicht mehr besteht. 

(4) Der Geschäftswert für Unterhaltsansprüche nach den §§ 1612 a bis 1612 c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt sich nach dem Betrag des einjährigen Bezugs. Dem 
Wert nach Satz l ist der Monatsbetrag des Unterhalts nach dem Regelbetrag und der Al-
tersstufe zugrunde zu legen, die im Zeitpunkt der Beurkundung maßgebend sind. 

(5) Der einjährige Wert von Nutzungen wird zu vier vom Hundert des Werts des Ge-
genstandes, der die Nutzungen gewährt, angenommen, sofern nicht ein anderer Wert 
festgestellt werden kann. 

(6) Für die Berechnung des Geschäftswerts ist der Beginn des Bezugsrechts maßge-
bend. Bildet das Recht später den Gegenstand eines gebührenpflichtigen Geschäfts, so ist 
der spätere Zeitpunkt maßgebend. Steht im Zeitpunkt des Geschäfts der Beginn des Be-
zugsrechts noch nicht fest oder ist das Recht in anderer Weise bedingt, so ist der Ge-
schäftswert nach den Umständen des Falles niedriger anzusetzen. 

§ 25 
Miet- und Pachtrechte, Dienstverträge 

(1) Der Wert eines Miet- oder Pachtrechts bemißt sich nach dem Wert aller Leistun-
gen des Mieters oder Pächters während der ganzen Vertragszeit. Bei Miet- oder Pacht-
rechten von unbestimmter Vertragsdauer ist der Wert dreier Jahre maßgebend; ist jedoch 
die Auflösung des Vertrags erst nach einem längeren Zeitraum zulässig, so ist dieser 
maßgebend. In keinem Fall darf der Wert den fünfundzwanzigfachen Betrag der einjäh-
rigen Leistung übersteigen. 

(2) Der Wert eines Dienstvertrags bemißt sich nach dem Wert aller Bezüge des zur 
Dienstleistung Verpflichteten während der ganzen Vertragszeit, höchstens jedoch nach 
dem dreifachen Jahresbetrag der Bezüge. 

§ 26 
Anmeldungen zum Handelsregister, Eintragungen in das Handelsregister 

(1) Bei den folgenden Anmeldungen zum Handelsregister und Eintragungen in das 
Handelsregister ist Geschäftswert der in das Handelsregister einzutragende Geldbetrag, 
bei Änderung bereits eingetragener Geldbeträge der Unterschiedsbetrag: 
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1. erste Anmeldung oder Eintragung einer Kapitalgesellschaft; ein in der Satzung einer 
Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien bestimmtes geneh-
migtes Kapital ist dem Grundkapital hinzuzurechnen; 

2. erste Anmeldung oder Eintragung eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit; 
3. Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung; 
4. Beschluß der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft oder einer 

Kommanditgesellschaft auf Aktien über 
 a) Maßnahmen der Kapitalbeschaffung (§§ 182 bis 221 des Aktiengesetzes); dem 

Beschluß über die genehmigte Kapitalerhöhung steht der Beschluß über die Ver-
längerung der Frist, innerhalb derer der Vorstand das Kapital erhöhen kann, gleich; 

 b) Maßnahmen der Kapitalherabsetzung (§§ 222 bis 240 des Aktiengesetzes); 
5. erste Anmeldung oder Eintragung einer Kommanditgesellschaft; maßgebend ist die 

Summe der Kommanditeinlagen; hinzuzurechnen sind 25 000 Euro für den ersten 
und 12 500 Euro für jeden weiteren persönlich haftenden Gesellschafter; 

6. Eintritt eines Kommanditisten in eine bestehende Personenhandelsgesellschaft oder 
Ausscheiden eines Kommanditisten; ist ein Kommanditist als Nachfolger eines ande-
ren, ein bisher persönlich haftender Gesellschafter als Kommanditist oder ein bishe-
riger Kommanditist als persönlich  haftender Gesellschafter einzutragen, ist die ein-
fache Kommanditeinlage, höchstens ein Betrag von 500 000 Euro, maßgebend; 

7. Erhöhung oder Herabsetzung einer Kommanditeinlage. 
(2) Bei sonstigen Anmeldungen und Eintragungen bestimmt sich der Geschäftswert 

nach den Absätzen 3 bis 7. 

(3) Der Geschäftswert beträgt bei der ersten Anmeldung oder Eintragung 

1. eines Einzelkaufmanns 25 000 Euro; 
2. einer offenen Handelsgesellschaft mit zwei Gesellschaftern 37 500 Euro; hat die Ge-

sellschaft mehr als zwei Gesellschafter, erhöht sich der Wert für den dritten und je-
den weiteren Gesellschafter um jeweils 12 500 Euro; 

3. einer juristischen Person (§ 33 des Handelsgesetzbuchs) 50 000 Euro. 
(4) Bei einer späteren Anmeldung oder Eintragung beträgt der Geschäftswert, wenn 

die Anmeldung 

1. eine Kapitalgesellschaft betrifft, eins vom Hundert des eingetragenen Grund- oder 
Stammkapitals, mindestens 25 000 Euro und höchstens 500 000 Euro, bei der Eintra-
gung der Löschung höchstens 200 000 Euro; 

2. einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit betrifft, 50 000 Euro; 
3. eine Personenhandelsgesellschaft betrifft, 25 000 Euro; bei Eintritt oder Ausscheiden 

von mehr als zwei persönlich haftenden Gesellschaftern sind als Wert 12 500 Euro 
für jeden eintretenden und ausscheidenden Gesellschafter anzunehmen; 

4. einen Einzelkaufmann oder eine juristische Person (§ 33 des Handelsgesetzbuchs) 
betrifft, 25 000 Euro. 

(5) Der Geschäftswert beträgt bei der Eintragung 

1. einer Prokura oder deren Änderung 12 500 Euro; 
2. des Erlöschens einer Prokura 5 000 Euro. 

(6) Betrifft die Anmeldung oder Eintragung eine Zweigniederlassung, so beträgt der 
Geschäftswert die Hälfte des nach den vorstehenden Absätzen bestimmten Wertes. Hat 
das Unternehmen mehrere Zweigniederlassungen, so ist der Wert für jede Zweignieder-
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lassung durch Teilung des nach Satz 1 bestimmten Betrages durch die Anzahl der einge-
tragenen Zweigniederlassungen zu ermitteln; bei der ersten Eintragung von Zweignieder-
lassungen sind diese mitzurechnen. Der Wert nach den vorstehenden Sätzen beträgt min-
destens 12 500 Euro und höchstens 2 500 000 Euro. Die Sätze 2 und 3 sind für Prokuren 
nicht anzuwenden. 

(7) Ist eine Anmeldung oder Eintragung nur deshalb erforderlich, weil sich der Orts-
name geändert hat, oder handelt es sich um eine ähnliche Anmeldung oder Eintragung, 
die für das Unternehmen keine wirtschaftliche Bedeutung hat, so beträgt der Geschäfts-
wert 3 000 Euro. 

(8) Bei Eintragungen, für die nach § 79 Abs. 2 eine einheitliche Gebühr anzusetzen 
ist, werden die nach den vorstehenden Absätzen bestimmten Werte zusammengerechnet. 

§ 26a 
Anmeldungen zum Partnerschaftsregister, Eintragungen in das  

Partnerschaftsregister 
Für Anmeldungen zum Partnerschaftsregister und Eintragungen in das Partnerschafts-

register gilt § 26, soweit er auf die offene Handelsgesellschaft Anwendung findet, ent-
sprechend. 

§ 27 
Beschlüsse von Organen bestimmter Gesellschaften 

(1) § 26 Abs. 4 gilt entsprechend für Beschlüsse von Organen von Kapital- oder Per-
sonenhandelsgesellschaften, Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit oder juristischen 
Personen (§ 33 des Handelsgesetzbuchs), deren Gegenstand keinen bestimmten Geldwert 
hat. 

(2) Beschlüsse nach dem Umwandlungsgesetz sind mit dem Wert des Aktivvermö-
gens des übertragenden oder formwechselnden Rechtsträgers anzusetzen. Bei Abspaltun-
gen oder Ausgliederungen ist der Wert des übergehenden Aktivvermögens maßgebend. 

(3) Werden in einer Verhandlung mehrere Beschlüsse beurkundet, so gilt § 44 ent-
sprechend. Dies gilt auch, wenn Beschlüsse, deren Gegenstand keinen bestimmten Geld-
wert hat, und andere Beschlüsse zusammentreffen. Mehrere Wahlen oder Wahlen zu-
sammen mit Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltungsträger gelten als ein 
Beschluß. 

(4) Der Wert von Beschlüssen der in Absatz 1 bezeichneten Art beträgt, auch wenn in 
einer Verhandlung mehrere Beschlüsse beurkundet werden, in keinem Falle mehr als 
500 000 Euro. 

§ 28 
Anmeldungen zum Güterrechtsregister, Eintragungen in das Güterrechtsregister, 

Eintragungen auf Grund von Eheverträgen 
Bei Anmeldungen zum Güterrechtsregister und Eintragungen in dieses Register be-

stimmt sich der Wert nach § 30 Abs. 2, bei Eintragungen auf Grund von Eheverträgen 
nach § 39 Abs. 3. 

§ 29 
Sonstige Anmeldungen zu einem Register, sonstige Eintragungen in ein Register, 

Beurkundung von sonstigen Beschlüssen 
Für sonstige Anmeldungen zu einem Register, für sonstige Eintragungen in ein Regis-

ter und bei der Beurkundung von Beschlüssen (§ 47) bestimmt sich der Geschäftswert, 
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wenn der Gegenstand keinen bestimmten Geldwert hat, nach § 30 Abs. 2. 

§ 30 
Angelegenheiten ohne bestimmten Geschäftswert, nichtvermögensrechtliche Ange-

legenheiten 
(1) Soweit in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit der Wert sich aus den Vor-

schriften dieses Gesetzes nicht ergibt und auch sonst nicht feststeht, ist er nach freiem 
Ermessen zu bestimmen; insbesondere ist bei Änderungen bestehender Rechte, sofern die 
Änderung nicht einen bestimmten Geldwert hat, sowie bei Verfügungsbeschränkungen 
der Wert nach freiem Ermessen festzusetzen. 

(2) In Ermangelung genügender tatsächlicher Anhaltspunkte für eine Schätzung ist der 
Wert regelmäßig auf 3 000 Euro anzunehmen. Er kann nach Lage des Falles niedriger 
oder höher, jedoch nicht über 500 000 Euro angenommen werden. 

(3) In nichtvermögensrechtlichen Angelegenheiten ist der Wert nach Absatz 2 zu 
bestimmen. In Angelegenheiten, die die Annahme eines Minderjährigen betreffen, be-
trägt der Wert stets 3 000 Euro. 

§ 31 
Festsetzung des Geschäftswerts 

(1) Das Gericht setzt den Geschäftswert durch Beschluß gebührenfrei fest, wenn ein 
Zahlungspflichtiger oder die Staatskasse dies beantragt oder es sonst angemessen er-
scheint. Die Festsetzung kann von dem Gericht, das sie getroffen hat, und, wenn das Ver-
fahren wegen der Hauptsache oder wegen der Entscheidung über den Geschäftswert, den 
Kostenansatz oder die Kostenfestsetzung in der Rechtsmittelinstanz schwebt, von dem 
Rechtsmittelgericht von Amts wegen geändert werden. Die Änderung ist nur innerhalb 
von sechs Monaten zulässig, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft 
erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. 

(2) Das Gericht kann eine Beweisaufnahme, insbesondere die Begutachtung durch 
Sachverständige auf Antrag oder von Amts wegen anordnen. Die Kosten können ganz 
oder teilweise einem Beteiligten auferlegt werden, der durch Unterlassung der Wertanga-
be, durch unrichtige Angabe, unbegründetes Bestreiten oder unbegründete Beschwerde 
die Abschätzung veranlaßt hat. 

(3) Gegen den Beschluss findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Beschwer-
degegenstands 50 Euro übersteigt; § 14 Abs. 3 Satz 2 bis 4, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 1, 
2 und 5 und Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb 
der in Absatz 1 Satz 3 bestimmten Frist eingelegt wird; ist der Geschäftswert später als 
einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines 
Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt 
werden. 

(4) Das Verfahren über die Beschwerde ist gebührenfrei. Kosten werden nicht erstat-
tet. 

§ 31 a 
Auskunftspflicht des Notars 

Ein Notar, der in einer Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit einen Antrag 
bei Gericht, insbesondere beim Grundbuchamt, Registergericht oder Nachlaßgericht, ein-
reicht, hat Umstände und Anhaltspunkte, die bei seiner Kostenberechnung zu einem Ab-
weichen des Geschäftswertes vom Einheitswert geführt haben, dem Gericht mitzuteilen. 
Die gleichen Auskünfte hat auf Ersuchen der Notar zu erteilen, der Erklärungen beur-
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kundet oder beglaubigt hat, die in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit von 
anderer Seite beim Gericht eingereicht worden sind. 

 
8. Volle Gebühr, Rahmengebühren, Nebengeschäfte 

 
§ 32 

Volle Gebühr 
(1) Die volle Gebühr bei einem Geschäftswert bis 1 000 Euro beträgt 10 Euro.  

Die Gebühr erhöht sich bei einem 

Geschäftswert 
bis ... Euro 

für jeden 
angefangenen Betrag 
von weiteren ... Euro 

um 
... Euro 

 5 000 
 50 000 
 5 000 000 
 25 000 000 
 50 000 000 
 250 000 000 

über 
 250 000 000 

 1 000 
 3 000 
 10 000 
 25 000 
 50 000 
 250 000 
 
 500 000 

 8 
 6 
 15 
 16 
 11 
 7 
 
 7 

 

Eine Gebührentabelle für Geschäftswerte bis 1 000 000 Euro ist diesem Gesetz als 
Anlage beigefügt. 

(2) Gebühren werden auf den nächstliegenden Cent auf- oder abgerundet; 0,5 Cent 
werden aufgerundet. 

 

§ 33 
Mindestbetrag einer Gebühr 

Der Mindestbetrag einer Gebühr ist 10 Euro. 

§ 34 
Rahmengebühren 

Ist die Gebühr nur nach einem Mindest- und Höchstbetrag bestimmt, so ist die Gebühr 
im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere des Umfangs und der 
Bedeutung der Sache, nach billigem Ermessen zu bestimmen. 

§ 35 
Nebengeschäfte 

Die für ein Geschäft bestimmte Gebühr umfaßt die gesamte auf das Geschäft verwen-
dete Tätigkeit des Gerichts, einschließlich der Nebengeschäfte. 

 
Zweiter Abschnitt. Gebühren in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

 
1. Beurkundungen und ähnliche Geschäfte 
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§ 36 
Einseitige Erklärungen und Verträge 

(1) Für die Beurkundung einseitiger Erklärungen wird die volle Gebühr erhoben; un-
erheblich ist, ob die Erklärung von einer oder von mehreren Personen abgegeben wird. 

(2) Für die Beurkundung von Verträgen wird das Doppelte der vollen Gebühr erho-
ben. 

§ 37 
Vertragsangebot 

Für die Beurkundung eines Antrags zum Abschluß eines Vertrags wird das Einein-
halbfache der vollen Gebühr erhoben. 

§ 38 
Besondere Fälle 

(1) Die volle Gebühr wird erhoben für die Beurkundung eines Vertrags über die Ver-
pflichtung zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, wenn sich der eine Teil 
bereits vorher in einem beurkundeten Vertrag zur Übertragung oder zum Erwerb des Ei-
gentums verpflichtet hatte. Das gleiche gilt für Verträge über Verpflichtungen, auf die 
nach besonderer gesetzlicher Vorschrift § 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwen-
den ist. 

(2) Die Hälfte der vollen Gebühr wird erhoben 

1. für jede besondere Beurkundung von Zustimmungserklärungen einzelner Teilnehmer 
zu einer bereits anderweitig beurkundeten Erklärung; 

2. für die Beurkundung der Annahme eines anderweitig beurkundeten Vertragsantrags; 
3. für die Beurkundung der Wiederaufhebung eines noch von keiner Seite erfüllten Ver-

trags; 
4. für die Beurkundung einer Vollmacht oder des Widerrufs einer Vollmacht; 
5. für die Beurkundung 
a) des Antrags auf Eintragung oder Löschung im Grundbuch, im Schiffsregister und im 

Schiffsbauregister sowie einer Eintragungs- oder Löschungsbewilligung, 
b) der Zustimmung nach § 27 der Grundbuchordnung und nach §§ 35, 74 der Schiffsre-

gisterordnung; 
6. für die Beurkundung 

a) der Auflassung, 

b) der Einigung über die Einräumung oder Aufhebung von Sondereigentum, 

c) der Einigung über die Bestellung oder Übertragung eines Erbbaurechts, 

d) der Abtretung von Geschäftsanteilen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

wenn das zugrunde liegende Rechtsgeschäft bereits beurkundet ist; 
7. für die Beurkundung der Anmeldung zum Handelsregister und ähnlichen Registern 

sowie für die Aufnahme einer besonderen Verhandlung über die Zeichnung einer 
Unterschrift. 

(3) Ein Viertel der vollen Gebühr wird erhoben für die Beurkundung von Erklärungen, 
die dem Nachlaßgericht gegenüber abzugeben sind (§112 Abs. 1); die Wertvorschrift des 
§ 112 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(4) Ein Viertel der vollen Gebühr wird ferner erhoben für die Beurkundung von Zu-
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stimmungserklärungen zur Anerkennung der Vaterschaft oder zur Annahme als Kind. 

§ 39 
Geschäftswert 

(1) Der Geschäftswert bestimmt sich nach dem Wert des Rechtsverhältnisses, auf das 
sich die beurkundete Erklärung bezieht. Handelt es sich um Veränderungen eines 
Rechtsverhältnisses, so darf der Wert des von der Veränderung betroffenen Rechtsver-
hältnisses nicht überschritten werden, und zwar auch dann nicht, wenn es sich um mehre-
re Veränderungen desselben Rechtsverhältnisses handelt. 

(2) Bei Verträgen, die den Austausch von Leistungen zum Gegenstand haben, ist nur 
der Wert der Leistungen des einen Teils und, wenn der Wert der Leistungen verschieden 
ist, der höhere maßgebend. 

(3) Bei Eheverträgen bestimmt sich der Geschäftswert nach dem zusammengerechne-
ten Wert der gegenwärtigen Vermögen beider Ehegatten und, wenn der Ehevertrag nur 
das Vermögen eines Ehegatten betrifft, nach diesem. Bei Ermittlung des Vermögens 
werden die Schulden abgezogen. Betrifft der Ehevertrag nur bestimmte Gegenstände, so 
ist deren Wert maßgebend. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend bei Lebenspartner-
schaftsverträgen. 

(4) Bei der Beurkundung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen und Statuten sowie 
von Plänen und Verträgen nach dem Umwandlungsgesetz ist der Wert höchstens auf 
5 000 000 Euro, in den Fällen des § 38 Abs. 2 Nr.7, auch wenn mehrere Anmeldungen in 
derselben Verhandlung beurkundet werden, auf höchstens 500 000 Euro anzunehmen. 

 § 40  
Geschäftswert bei zustimmenden Erklärungen 

(1) Bei einer Zustimmungserklärung ist der Wert des Geschäfts maßgebend, auf das 
sich die Zustimmungserklärung bezieht. 

(2) Bei Zustimmungserklärungen auf Grund einer gegenwärtigen oder künftigen Mit-
berechtigung ermäßigt sich der Geschäftswert nach Absatz 1 auf den Bruchteil, der dem 
Anteil der Mitberechtigung entspricht. Entsprechendes gilt für Zustimmungserklärungen 
von Anteilsinhabern (§ 2 des Umwandlungsgesetzes). Bei Gesamthandsverhältnissen ist 
der Anteil entsprechend der Beteiligung an dem Gesamthandvermögen zu bemessen. 

§ 41 
Geschäftswert bei Vollmachten 

(1) Bei Vollmachten zum Abschluß eines bestimmten Rechtsgeschäfts ist der für die-
ses maßgebende Wert zugrunde zu legen. 

(2) Der Wert einer allgemeinen Vollmacht ist nach freiem Ermessen zu bestimmen; 
dabei ist der Umfang der erteilten Ermächtigung und das Vermögen des Vollmachtgebers 
angemessen zu berücksichtigen. 

(3) § 40 gilt entsprechend. 

(4) In allen Fällen ist der Wert mit höchstens 500 000 Euro anzunehmen. 

(5) Auf den Widerruf einer Vollmacht finden die vorstehenden Vorschriften entspre-
chende Anwendung. 
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§ 42 
Ergänzung und Änderung beurkundeter Erklärungen 

Für die Beurkundung von Ergänzungen und Änderungen einer beurkundeten Erklä-
rung wird derselbe Gebührensatz wie für die ursprüngliche Beurkundung erhoben, jedoch 
nicht mehr als die volle Gebühr. 

§ 43 
Anerkennung einer schriftlich abgegebenen Erklärung 

Für die Anerkennung des Inhalts einer schriftlich abgegebenen Erklärung (§ 9 Abs. 1 
Satz 2 des Beurkundungsgesetzes) einschließlich der Beurkundung ergänzender oder än-
dernder Erklärungen, wird dieselbe Gebühr wie für die Beurkundung der Erklärung er-
hoben. 

§ 44 
Mehrere Erklärungen in einer Urkunde 

(1) Werden in einer Verhandlung mehrere Erklärungen beurkundet, die denselben Ge-
genstand haben (z. B. der Kauf und die Auflassung, die Schulderklärung und die zur Hy-
pothekenbestellung erforderlichen Erklärungen), so wird die Gebühr nur einmal von dem 
Wert dieses Gegenstandes nach dem höchsten in Betracht kommenden Gebührensatz be-
rechnet. Dies gilt auch dann, wenn von mehreren Erklärungen die einen den ganzen Ge-
genstand, die anderen nur einen Teil davon betreffen (z. B. das Schuldversprechen und 
die Bürgschaft für einen Teil der Schuld); unterliegen in diesem Fall die Erklärungen 
verschiedenen Gebührensätzen, so werden die Gebühren gesondert berechnet, wenn dies 
für den Kostenschuldner günstiger ist. 

(2) Haben die in einer Verhandlung beurkundeten Erklärungen einen verschiedenen 
Gegenstand, so gilt folgendes: 

a) Unterliegen alle Erklärungen dem gleichen Gebührensatz, so wird dieser nur einmal 
nach den zusammengerechneten Werten berechnet. 

b) sind verschiedene Gebührensätze anzuwenden, so wird jede Gebühr für sich berech-
net; soweit mehrere Erklärungen dem gleichen Gebührensatz unterliegen, werden die 
Werte zusammengerechnet; insgesamt darf in diesem Fall nicht mehr erhoben wer-
den, als bei Zugrundelegung des höchsten der angewendeten Gebührensätze vom 
Gesamtwert zu erheben sein würde. 

(3) Treffen Erklärungen, die sich auf eine Rangänderung beziehen, mit anderen Erklä-
rungen in einer Urkunde zusammen, so gilt als Gegenstand der Rangänderung das vortre-
tende oder das zurücktretende Recht, je nachdem es für den Kostenschuldner nach den 
vorstehenden Vorschriften günstiger ist. Die Vormerkung gemäß § 1179 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zugunsten eines nach- oder gleichstehenden Berechtigten steht der 
Rangänderung gleich. Das gleiche gilt für den Ausschluß des Löschungsanspruchs nach 
§ 1179 a Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

§ 45 
Beglaubigung von Unterschriften 

(1) Für die Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen wird ein Viertel der 
vollen Gebühr, höchstens jedoch ein Betrag von 130 Euro, erhoben. Der Wert ist ebenso 
zu bestimmen, wie wenn die Erklärung, unter der die Unterschrift oder das Handzeichen 
beglaubigt wird, beurkundet würde. 

(2) Für die nach den Staatsschuldbuchgesetzen erforderlichen Unterschriftsbeglaubi-
gungen wird nur die Mindestgebühr erhoben. 
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§ 46 
Verfügungen von Todes wegen 

(1) Für die Beurkundung eines Testaments wird die volle, für die Beurkundung eines 
Erbvertrags oder eines gemeinschaftlichen Testaments wird das Doppelte der vollen Ge-
bühr erhoben. 

(2) Für die Beurkundung des Widerrufs einer letztwilligen Verfügung, der Aufhebung 
oder Anfechtung eines Erbvertrags sowie des Rücktritts von einem Erbvertrag wird die 
Hälfte der vollen Gebühr erhoben; ist die Anfechtung dem Nachlaßgericht gegenüber zu 
erklären, so gilt § 38 Abs. 3. Wird gleichzeitig eine neue Verfügung von Todes wegen 
beurkundet, so wird die Gebühr für den Widerruf oder die Aufhebung nur insoweit erho-
ben, als der Geschäftswert der neu errichteten Verfügung hinter dem der widerrufenen 
oder aufgehobenen Verfügung zurückbleibt. 

(3) Wird ein Erbvertrag gleichzeitig mit einem Ehevertrag oder einem Lebenspartner-
schaftsvertrag beurkundet, so wird die Gebühr nur einmal berechnet, und zwar nach dem 
Vertrag, der den höchsten Geschäftswert hat. 

(4) Wird über den ganzen Nachlaß oder einen Bruchteil davon verfügt, so ist der Ge-
bührenberechnung der Wert des nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibenden reinen 
Vermögens oder der Wert des entsprechenden Bruchteils des reinen Vermögens zugrun-
de zu legen. Vermächtnisse, Pflichtteilsrechte und Auflagen werden nicht abgezogen. 

(5) Der Berechnung der Gebühren sind in der Regel die Angaben des Verfügenden 
über den Geschäftswert zugrunde zu legen. Eine Nachforderung des deshalb zu wenig 
angesetzten Betrags wird durch § 15 nicht ausgeschlossen; die Verjährung des Anspruchs 
(§17) beginnt in diesem Fall erst mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Verfügung er-
öffnet oder zurückgegeben ist. 

§ 47 
Beschlüsse von Gesellschaftsorganen 

Für die Beurkundung von Beschlüssen von Hauptversammlungen, Aufsichtsräten und 
sonstigen Organen von Aktiengesellschaften, anderen Vereinigungen und Stiftungen 
wird das Doppelte der vollen Gebühr erhoben; als gebührenfreies Nebengeschäft (§ 35) 
gilt bei Änderungen einer Satzung oder eines Gesellschaftsvertrags auch die für die An-
meldung zum Handelsregister erforderliche Bescheinigung des neuen vollständigen 
Wortlauts der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags. Die Gebühr beträgt in keinem Fal-
le mehr als 5 000 Euro. 

§ 48 
Verlosung, Auslosung und Vernichtung von Wertpapieren, Wahlversammlungen 

(1) Das Doppelte der vollen Gebühr wird erhoben für die Beurkundung des Hergangs 
bei Verlosungen, bei der Auslosung oder Vernichtung von Wertpapieren sowie bei 
Wahlversammlungen. 

(2) Für das Einzählen von Losen wird neben der im Absatz 1 bestimmten Gebühr eine 
weitere Gebühr in Höhe der Hälfte der vollen Gebühr erhoben. 

(3) Der Geschäftswert bestimmt sich, soweit nicht ein bestimmter Geldbetrag fest-
steht, nach § 30 Abs. 2; er beträgt in allen Fällen höchstens 500 000 Euro. 

(4) Wird die Auslosung und Vernichtung in einer Verhandlung beurkundet, so wird 
die Gebühr nur einmal erhoben. 



KostO 

 Bundesnotarkammer 2002 22 

§ 49 
Eide, eidesstattliche Versicherungen, Vernehmung von Zeugen und Sachverständi-

gen, Augenscheinseinnahmen 
(1) Die volle Gebühr wird erhoben für die Abnahme von Eiden und Versicherungen 

an Eides Statt, für die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen sowie für die Mit-
wirkung bei Augenscheinseinnahmen, sofern diese Geschäfte nicht Teil eines anderen 
Verfahrens sind. 

(2) Bei einer eidesstattlichen Versicherung zur Erlangung eines Erbscheins oder eines 
Zeugnisses der in §§ 109 bis 111 bezeichneten Art bestimmt sich der Geschäftswert nach 
§§ 107, 109 und 111. Treten in Erbscheinsverfahren weitere Erben einer anderweit beur-
kundeten eidesstattlichen Versicherung bei, so bestimmt sich die Gebühr nach dem Wert 
ihres Anteils an dem Nachlaß. 

(3) Wird mit der eidesstattlichen Versicherung zugleich der Antrag auf Erteilung eines 
Erbscheins oder eines Zeugnisses der in §§ 109 und 111 bestimmten Art beurkundet, so 
wird dafür eine besondere Gebühr nicht erhoben. 

§ 50 
Bescheinigungen, Abmarkungen, Verklarungen, Proteste, Schätzungen 

(1) Die volle Gebühr wird erhoben 

1. für die Erteilung von Bescheinigungen über Tatsachen oder Verhältnisse, die urkund-
lich nachgewiesen oder offenkundig sind; 

2. für die Mitwirkung bei Abmarkungen; 
3. für die Aufnahme von Protesten und ähnlichen Urkunden; 
4. für die Aufnahme von Schätzungen. 

(2) Für die Aufnahme von Verklarungen sowie Beweisaufnahmen nach dem Fünften 
Buch des Handelsgesetzbuchs und nach dem Binnenschifffahrtsgesetz wird das Doppelte 
der vollen Gebühr, für die nachträgliche Ergänzung der Verklarung wird eine volle Ge-
bühr erhoben. 

§ 51 
Wechsel- und Scheckproteste 

(1) Für die Aufnahme von Wechsel- und Scheckprotesten wird die Hälfte der vollen 
Gebühr erhoben. 

(2) Daneben wird für jeden Weg, der zur Erledigung des Protestes zurückzulegen ist, 
eine Wegegebühr von 1,50 Euro erhoben. Die dem Protestbeamten zustehenden Reise-
kosten werden auf die Wegegebühr angerechnet. Die Wegegebühr wird auch dann erho-
ben, wenn der Auftrag zur Protesterhebung nach Antritt des Weges seine Erledigung ge-
funden hat. 

(3) Die Protestgebühr ist auch dann zu zahlen, wenn ohne Aufnahme des Protestes an 
den Protestbeamten gezahlt oder die Zahlung ihm nachgewiesen wird. 

(4) Enthält der Wechsel Notadressen, so ist für die Aufnahme eines jeden Protestes 
wegen Verweigerung der Ehrenannahme oder wegen unterbliebener Ehrenzahlung ein 
Viertel der vollen Gebühr zu erheben. 

(5) Für das Zeugnis über die Protesterhebung (Artikel 90 Abs. 2 des Wechselgesetzes 
und Artikel 59 Abs. 2 des Scheckgesetzes) werden eine Gebühr von 1,50 Euro und die 
für die Abschriften entstandene Dokumentenpauschale erhoben. 
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§ 52 
Vermögensverzeichnisse, Siegelungen 

(1) Für die Aufnahme von Vermögensverzeichnissen sowie für Siegelungen und Ent-
siegelungen wird nach dem Wert der verzeichneten oder versiegelten Gegenstände die 
Hälfte der vollen Gebühr erhoben. Das gleiche gilt für die Mitwirkung als Urkundsperson 
bei der Aufnahme von Vermögensverzeichnissen. Nimmt das Geschäft einen Zeitauf-
wand von mehr als zwei Stunden in Anspruch, so erhöht sich die Gebühr für jede weitere 
angefangene Stunde um die Mindestgebühr (§ 33). 

(2) Für die Siegelung, einschließlich der Entsiegelung und der Aufnahme eines Ver-
mögensverzeichnisses, wird die Gebühr nur einmal nach dem Gesamtzeitaufwand erho-
ben. 

§ 53 
Freiwillige Versteigerung von Grundstücken 

(1) Bei freiwilligen Versteigerungen zum Zwecke der Veräußerung oder Verpachtung 
von Grundstücken und sonstigen Gegenständen, die der Zwangsvollstreckung in das un-
bewegliche Vermögen unterliegen, werden erhoben  

1. für das Verfahren im allgemeinen die Hälfte der vollen Gebühr; 
2. für die Aufnahme einer gerichtlichen Schätzung die Hälfte der vollen Gebühr; 
3. für die Abhaltung des Versteigerungstermins die volle Gebühr; 
4. für die Beurkundung des Zuschlags die volle Gebühr. 

(2) Die in Absatz 1 Nr.1 bestimmte Gebühr wird mit dem Eingang des Antrags fällig 
und ist auch dann zu erheben, wenn die Versteigerung einer Ortsbehörde übertragen 
wird. 

(3) Der Versteigerungstermin gilt als abgehalten, wenn zur Abgabe von Geboten auf-
gefordert ist. 

(4) Werden mehrere Grundstücke zum Zwecke der Veräußerung in demselben Ver-
fahren versteigert, so werden die Gebühren von dem zusammengerechneten Wert der 
mehreren Grundstücke berechnet. Die Gebühr für die Beurkundung des Zuschlags wird 
jedoch für jeden Ersteher nach dem zusammengerechneten Betrag seiner Gebote erho-
ben; ist der zusammengerechnete Wert der ihm zugeschlagenen Grundstücke höher, so 
ist dieser maßgebend. 

(5) Werden in dem Verfahren mehrere Versteigerungstermine abgehalten, so werden 
für jeden Termin die Gebühren besonders erhoben. 

(6) Schuldner der Kosten für die Beurkundung des Zuschlags ist, vorbehaltlich der 
Vorschrift in § 3 Nr.3, nur der Ersteher. Hinsichtlich der übrigen Kosten gelten die all-
gemeinen Vorschriften über die Zahlungspflicht. 

(7) Tritt der Meistbietende die Rechte aus dem Meistgebot oder der Veräußerer den 
Anspruch gegen den Ersteher ab, oder erklärt der Meistbietende, für einen Dritten gebo-
ten zu haben, oder tritt ein Dritter diesen Erklärungen bei, so bleibt die Beurkundung ge-
bührenfrei, wenn sie in dem Protokoll über die Versteigerung geschieht. Das gleiche gilt, 
wenn nach Maßgabe der Versteigerungsbedingungen für den Anspruch gegen den Erste-
her die Bürgschaft übernommen oder eine sonstige Sicherheit bestellt und dies in dem 
Protokoll über die Versteigerung beurkundet wird. 
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§ 54 
Versteigerung von beweglichen Sachen und Rechten 

(1) Für die Versteigerung von beweglichen Sachen, von Früchten auf dem Halm oder 
von Holz auf dem Stamm sowie von Forderungen oder sonstigen Rechten wird das Drei-
fache der vollen Gebühr nach dem zusammengerechneten Wert der Gegenstände erho-
ben. 

(2) Soweit sich das Verfahren erledigt, bevor zur Abgabe von Geboten aufgefordert 
worden ist, ermäßigt sich die Gebühr auf ein Viertel der vollen Gebühr. 

(3) Die Kosten können aus dem Erlös vorweg entnommen werden. 

§ 55 
Beglaubigung von Abschriften 

(1) Für die Beglaubigung von Abschriften wird, soweit nicht § 132 anzuwenden ist, 
eine Gebühr von 0,50 Euro für jede angefangene Seite erhoben. Mindestens wird ein Be-
trag in Höhe der Mindestgebühr (§ 33) erhoben. 

(2) Werden die Abschriften durch das Gericht hergestellt, so kommt die Dokumenten-
pauschale hinzu. 

§ 55 a 
Gebührenfreiheit in Kindschafts- und Unterhaltssachen 

Beurkundungen nach § 62 Abs. 1 des Beurkundungsgesetzes sind gebührenfrei. 

§ 56 
Sicherstellung der Zeit 

Für die Sicherstellung der Zeit, zu der eine Privaturkunde ausgestellt ist, einschließ-
lich der über die Vorlegung ausgestellten Bescheinigung, wird eine Gebühr von 13 Euro 
erhoben. 

§ 57 
Erfolglose Verhandlung 

Unterbleibt die beantragte Beurkundung infolge Zurücknahme des Antrags oder aus 
ähnlichen Gründen, nachdem das Gericht mit den Beteiligten darüber verhandelt hat, so 
wird die Hälfte der vollen Gebühr, jedoch nicht mehr als die für die beantragte Beurkun-
dung bestimmte Gebühr erhoben; die Gebühr darf 50 Euro nicht übersteigen. 

§ 58 
Geschäfte außerhalb der Gerichtsstelle, an Sonn- und Feiertagen und zur Nachtzeit 

(1) Wird ein Geschäft auf Verlangen des Antragstellers oder mit Rücksicht auf die Art 
des Geschäfts außerhalb der Gerichtsstelle vorgenommen, so wird eine Zusatzgebühr in 
Höhe der Hälfte der vollen Gebühr erhoben, die jedoch den Betrag von 30 Euro und die 
für das Geschäft selbst zu erhebende Gebühr nicht übersteigen darf. Werden mehrere Er-
klärungen in einer Verhandlung beurkundet, so wird die Gebühr nur einmal erhoben, und 
zwar, soweit die beurkundeten Erklärungen verschiedene Gegenstände betreffen, nach 
deren zusammengerechnetem Wert. 

(2) Haben die Gerichtspersonen den Weg zu dem Ort des Geschäfts angetreten, so 
wird die Zusatzgebühr auch dann erhoben, wenn das Geschäft aus einem in der Person 
der Beteiligten liegenden Grund nicht ausgeführt wird. 

(3) Für Beurkundungen an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen sowie an Werkta-
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gen außerhalb der Zeit von acht bis achtzehn Uhr, jedoch an Sonnabenden nach dreizehn 
Uhr, wird eine Gebühr in Höhe der Hälfte der vollen Gebühr erhoben, die jedoch den Be-
trag von 30 Euro und die für das Geschäft selbst zu erhebende Gebühr nicht übersteigen 
darf. Treffen mehrere der in Satz 1 genannten Voraussetzungen zu, so wird die Zusatzge-
bühr nur einmal erhoben. 

(4) Die Vorschriften dieses Paragraphen gelten nicht für Geschäfte der in § 50 Nr.2 
und 4 sowie in §§ 51, 52 und 54 bezeichneten Art; im Fall des § 53 wird die Zusatzge-
bühr nur erhoben, wenn der Versteigerungstermin außerhalb der Gerichtsstelle abgehal-
ten wird. 

§ 59 
Erklärungen in fremder Sprache 

(1) Gibt ein Beteiligter die zu beurkundende Erklärung in einer fremden Sprache ab, 
so wird für die Beurkundung eine Zusatzgebühr in Höhe der Hälfte der für die Beurkun-
dung erwachsenden Gebühr bis zum Höchstbetrag von 30 Euro erhoben. 

(2) Schuldner der Zusatzgebühr sowie der durch die Zuziehung eines Dolmetschers 
entstandenen Auslagen ist der Beteiligte, der die Verhandlung in der fremden Sprache 
veranlaßt hat. 

 
2. Grundbuchsachen 

 
§ 60 

Eintragung des Eigentümers 
(1) Für die Eintragung eines Eigentümers oder von Miteigentümern wird die volle 

Gebühr erhoben. 

(2) Die Gebühr ermäßigt sich auf die Hälfte bei Eintragung des Ehegatten, des Le-
benspartners oder von Abkömmlingen des eingetragenen Eigentümers, auch wenn die 
Genannten infolge der Auseinandersetzung des Gesamtguts einer Gütergemeinschaft o-
der eines Nachlasses oder wenn sie nachträglich als Miteigentümer von Grundstücken 
eingetragen werden, die zu einer Gütergemeinschaft gehören; bei der Eintragung infolge 
einer Erbauseinandersetzung oder der Auseinandersetzung einer Gütergemeinschaft 
macht es keinen Unterschied, ob inzwischen die Erben oder diejenigen, die die Güterge-
meinschaft fortgesetzt haben, im Grundbuch eingetragen worden sind oder nicht. 

(3) Werden Gebühren auf Grund der Absätze 1 und 2 nebeneinander erhoben, so wird 
zunächst die volle Gebühr nach dem Gesamtwert berechnet; die so berechnete Gebühr 
mindert sich um die Hälfte des Anteils der Personen, deren Eintragung nach Absatz 2 nur 
die halbe Gebühr erfordert. 

(4) Die Gebühren nach den Absätzen 1 bis 3 werden nicht erhoben bei Eintragung von 
Erben des eingetragenen Eigentümers, wenn der Eintragungsantrag binnen zwei Jahren 
seit dem Erbfall bei dem Grundbuchamt eingereicht wird. 

(5) Werden auf Grund eines gleichzeitig gestellten Antrags derselbe Eigentümer oder 
dieselben Miteigentümer bei mehreren Grundstücken eingetragen, über die das Grund-
buch bei demselben Grundbuchamt geführt wird, so werden die Gebühren nur einmal 
nach dem zusammengerechneten Wert erhoben. 

(6) Wird der Eigentümer auf Grund des § 82 a der Grundbuchordnung von Amts we-
gen eingetragen, so wird für die Eintragung einschließlich des vorangegangenen Verfah-
rens vor dem Grundbuchamt oder Nachlaßgericht das Doppelte der in den Absätzen 1 
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und 2 bestimmten Gebühren erhoben. 

§ 61 
Eigentumswechsel bei Gemeinschaften zur gesamten Hand 

(1) Geht ein Grundstück, das für mehrere zur gesamten Hand eingetragen ist, auf ei-
nen oder mehrere der Mitberechtigten oder auf eine aus denselben Personen bestehende 
andere Gesamthandgemeinschaft über, so wird die Gebühr so berechnet, als ob die Betei-
ligten nach Bruchteilen berechtigt wären; die Anteile der Erwerber bleiben unberücksich-
tigt. Geht ein Grundstück von einem oder mehreren eingetragenen Eigentümern, die in 
einer Gesamthandgemeinschaft stehen, auf diese Gemeinschaft über, so wird die Gebühr 
so berechnet, als ob es sich um eine Gemeinschaft nach Bruchteilen handele; die Anteile 
der Veräußerer bleiben unberücksichtigt. Treten sonst Änderungen in der Person der an 
der gesamten Hand Berechtigten ein, so wird der Anteil des ausscheidenden oder neu 
eintretenden Mitberechtigten zugrunde gelegt. 

(2) Die Anteile sind entsprechend der Beteiligung an dem Gesamthandvermögen zu 
bemessen. Mindestens sind die Gebühren nach dem kleinsten Anteil zu berechnen. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten nicht für offene Handelsgesellschaf-
ten und Kommanditgesellschaften. 

§ 62 
Eintragung von Belastungen 

(1) Für die Eintragung einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld, einer Dienst-
barkeit, eines Dauerwohnrechts, eines Dauernutzungsrechts, eines Vorkaufsrechts, einer 
Reallast, eines Erbbaurechts oder eines ähnlichen Rechts an einem Grundstück wird die 
volle Gebühr erhoben. 

(2) Werden Belastungen auf Grund von Gutsüberlassungsverträgen oder von Erb- o-
der Gesamtgutsauseinandersetzungen zugleich mit der Eintragung des neuen Eigentü-
mers eingetragen, so wird die im Absatz 1 bestimmte Gebühr nur zur Hälfte erhoben. 

(3) Als gebührenfreies Nebengeschäft der Eintragung des Rechts (§ 35) gilt insbeson-
dere die gleichzeitig beantragte Eintragung der Unterwerfung unter die sofortige 
Zwangsvollstreckung, eines Rangvorbehalts oder des Ausschlusses der Brieferteilung. 
Wird gleichzeitig mit dem Antrag auf Eintragung des Rechts beantragt, eine Löschungs-
vormerkung gemäß § 1179 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zugunsten des Berechtigten 
einzutragen, so wird für diese Eintragung eine weitere Gebühr nicht erhoben. 

§ 63 
Eintragung mehrerer Rechte, Belastung mehrerer Grundstücke 

(1) Werden ein oder mehrere Grundstücke mit mehreren Rechten der in § 62 bezeich-
neten Art belastet, so wird die Gebühr für die Eintragung jedes Rechts besonders erho-
ben. Wird gemäß § 50 der Grundbuchordnung bei einer Hypothek, Grundschuld oder 
Rentenschuld, die in Teilbeträgen mehreren Berechtigten zusteht, lediglich der Gesamt-
betrag des Rechts eingetragen, so gilt dies als Belastung mit nur einem Recht. 

(2) Werden mehrere Grundstücke mit einem und demselben Recht belastet, so wird 
die Gebühr nur einmal erhoben, wenn die Eintragung auf Grund eines gleichzeitig ge-
stellten Antrags erfolgt und das Grundbuch über die Grundstücke bei demselben Grund-
buchamt geführt wird. Als Belastung mit einem und demselben Recht gilt auch die Be-
lastung mehrerer Grundstücke mit einem Nießbrauch, mit einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit, mit einem Altenteil oder mit einem Vorkaufsrecht. 
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(3) Wird gleichzeitig die Belastung mehrerer Grundstücke mit einem und demselben 
Recht beantragt und wird das Grundbuch über die Grundstücke bei verschiedenen Grund-
buchämtern geführt, so wird für die Eintragung auf dem Grundstück, das den höchsten 
Wert hat, die in § 62 Abs. 1 oder 2 bestimmte Gebühr in voller Höhe erhoben; für jede 
weitere Eintragung wird die Hälfte der in § 62 Abs. 1 oder 2 bestimmten Gebühr 
angesetzt, und zwar nach dem Wert des Grundstücks, wenn er geringer ist als der Wert 
des Rechts. Dabei wird der Wert mehrerer Grundstücke, über die das Grundbuch bei 
demselben Grundbuchamt geführt wird, zusammengerechnet. Gleichzeitig sind die An-
träge gestellt, wenn sie bei einem Grundbuchamt gemeinsam eingereicht sind, bei geson-
derter Antragstellung, wenn sie innerhalb eines Monats bei den beteiligten Grundbuch-
ämtern eingehen. 

(4) Soweit der Antrag nicht gleichzeitig gestellt ist, wird für jede Eintragung die Hälf-
te der in § 62 Abs. 1 oder 2 bestimmten Gebühr erhoben, und zwar nach dem Wert des 
Grundstücks, wenn er geringer ist als der Wert des Rechts. Dabei wird der Wert mehrerer 
Grundstücke, über die das Grundbuch bei demselben Grundbuchamt geführt wird, zu-
sammengerechnet. 

§ 64 
Eintragung von Veränderungen und Löschungsvormerkungen 

(1) Für die Eintragung von Veränderungen eines Rechts wird die Hälfte der vollen 
Gebühr erhoben. Als Veränderung eines Rechts gilt auch die Löschungsvormerkung 
(§1179 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), soweit sie nicht gemäß § 62 Abs. 3 Satz 2 gebüh-
renfrei einzutragen ist. 

(2) Bezieht sich eine Veränderung auf mehrere Rechte, so wird die in Absatz 1 be-
stimmte Gebühr für jedes Recht besonders erhoben, auch wenn es nur der Eintragung ei-
nes einheitlichen Vermerks bedarf. 

(3) Beziehen sich mehrere Veränderungen, deren Eintragung gleichzeitig beantragt ist, 
auf ein und dasselbe Recht, so wird, gleichviel ob es der Eintragung eines oder mehrerer 
Vermerke bedarf die Gebühr nur einmal nach dem zusammengerechneten Wert der Ver-
änderungen erhoben. 

(4) Der Wert des veränderten Rechts darf, auch wenn es sich um mehrere Verände-
rungen desselben Rechts handelt, nicht überschritten werden. Handelt es sich um den 
Übergang eines Rechts, so finden die Vorschriften des § 61 entsprechende Anwendung. 

(5) Änderungen des Ranges eingetragener Rechte sind nur als Veränderungen des zu-
rücktretenden Rechts, Löschungsvormerkungen zugunsten eines nach- oder gleichste-
henden Gläubigers (§1179 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) nur als Veränderungen des 
Rechts zu behandeln, auf dessen Löschung der vorgemerkte Anspruch gerichtet ist; für 
die Wertberechnung bleibt die Vorschrift des § 23 Abs. 3 unberührt. 

(6) Betreffen die Veränderungen Rechte, mit denen mehrere Grundstücke gemeinsam 
belastet sind, so gelten die Vorschriften des § 63 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

§ 65 
Eintragung von Verfügungsbeschränkungen 

(1) Für die Eintragung von Verfügungsbeschränkungen, insbesondere einer Nacherb-
folge, einer Testamentsvollstreckung oder einer Belastung des Anteils gemäß § 1010 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, wird, soweit nicht die Eintragung nach § 69 gebührenfrei vor-
zunehmen ist, die Hälfte der vollen Gebühr erhoben. 

(2) Bezieht sich eine Verfügungsbeschränkung auf mehrere Rechte, so wird die im 
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Absatz 1 bestimmte Gebühr für jedes Recht besonders erhoben, auch wenn es nur der 
Eintragung eines Vermerks bedarf. Betreffen die Eintragungen Rechte, mit denen mehre-
re Grundstücke gemeinsam belastet sind, so gilt § 63 Abs. 2 und 3 entsprechend; eine 
Verfügungsbeschränkung, die Eigentum an mehreren Grundstücken betrifft, steht einer 
Belastung der Grundstücke mit einem und demselben Recht gleich. 

(3) Beziehen sich mehrere Verfügungsbeschränkungen, deren Eintragung gleichzeitig 
beantragt ist, auf ein und dasselbe Recht, so wird die Gebühr, gleichviel ob es eines oder 
mehrerer Vermerke bedarf, nur einmal nach dem zusammengerechneten Wert erhoben. 

(4) Der Wert des betroffenen Rechts darf, auch wenn es sich um mehrere Verfügungs-
beschränkungen hinsichtlich desselben Rechts handelt, nicht überschritten werden. 

§ 66 
Eintragung von Vormerkungen und Widersprüchen 

(1) Für die Eintragung einer Vormerkung wird die Hälfte der Gebühr erhoben, die für 
die endgültige Eintragung zu erheben sein würde, mindestens jedoch ein Viertel der vol-
len Gebühr. Für die Eintragung einer Vormerkung, durch die der Anspruch auf Eintra-
gung einer Veränderung oder der Aufhebung eines Rechts am Grundstück gesichert wer-
den soll, wird die gleiche Gebühr erhoben, die für die gesicherte Eintragung zu erheben 
sein würde; die Vorschriften über die Eintragung einer Löschungsvormerkung (§ 64) 
bleiben unberührt. 

(2) Für die Eintragung eines Widerspruchs wird die Hälfte der Gebühr erhoben, die 
für die Grundbuchberichtigung zu erheben sein würde, zu deren Sicherung der Wider-
spruch eingetragen wird; mindestens wird jedoch ein Viertel der vollen Gebühr erhoben. 

§ 67 
Sonstige Eintragungen 

(1) Für alle Eintragungen, die unter keine der vorstehenden Vorschriften fallen und 
auch nicht als Nebengeschäft gebührenfrei sind, wird ein Viertel der vollen Gebühr erho-
ben. Dies gilt insbesondere 

1. für die Eintragung des Verzichts auf das Eigentum am Grundstück; 
2. für die Eintragung des Ausschlusses der Erteilung eines Briefs sowie für die Eintra-

gung der Aufhebung dieses Ausschlusses; 
3. für den Vermerk von Rechten, die dem jeweiligen Eigentümer zustehen, einschließ-

lich des Vermerks hierüber auf dem Grundbuchblatt des belasteten Grundstücks; 
4. für die Eintragung der ohne Eigentumsübergang stattfindenden Teilungen, Vereini-

gungen und Zuschreibungen von Grundstücken; 
5. für die Anlegung eines Grundbuchblatts für ein noch nicht im Grundbuch eingetra-

genes oder aus dem Grundbuch ausgeschiedenes Grundstück sowie für die nachträg-
liche Ausscheidung eines Grundstücks aus dem Grundbuch; 

6. für die Eintragung der Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung bei ei-
ner Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld. 

(2) § 60 Abs. 5, § 63 Abs. 2, § 64 Abs. 3 gelten entsprechend, jedoch ist mindestens 
ein Viertel der vollen Gebühr zu erheben. 

(3) Der Wert bestimmt sich nach § 30. 

§ 68 
Löschungen und Entlassung aus der Mithaft 

Für jede Löschung wird die Hälfte der für die Eintragung bestimmten Gebühr erho-
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ben; für die Eintragung der Entlassung aus der Mithaft wird die Hälfte der Gebühr erho-
ben, die für die Eintragung der Einbeziehung in die Mithaft zu erheben sein würde. Min-
destens wird ein Viertel der vollen Gebühr erhoben. 

§ 69 
Gebührenfreie Eintragungen und Löschungen, Zwischenverfügungen 

(1) Gebühren werden nicht erhoben 

1. für die Umschreibung unübersichtlicher Grundbuchblätter und für die Neufassung 
einzelner Teile eines Grundbuchblatts; 

2. für Eintragungen und Löschungen, die gemäß § 18 Abs. 2 oder § 53 der 
Grundbuchordnung von Amts wegen erfolgen; 

3. für Eintragungen und Löschungen, die vorgenommen werden, um Übereinstimmung 
zwischen dem Grundbuch und den nach § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung maßge-
benden amtlichen Verzeichnissen zu erhalten; 

4. für die Eintragung der Vereinigung mehrerer Grundstücke zu einem Grundstück und 
für die Zuschreibung eines oder mehrerer Grundstücke zu einem anderen Grundstück 
als dessen Bestandteil, einschließlich hierzu notwendiger Grundstücksteilungen und 
der Aufnahme des erforderlichen Antrags durch das Grundbuchamt, sofern die das 
amtliche Verzeichnis (§ 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung) führende Behörde be-
scheinigt, daß die Grundstücke örtlich und wirtschaftlich ein einheitliches Grund-
stück darstellen; 

5. für die Zusammenschreibung mehrerer Grundstücke auf einem Grundbuchblatt (§ 4 
der Grundbuchordnung); 

6. für die Beseitigung von Doppelbuchungen, einschließlich des vorangegangenen Ver-
fahrens vor dem Grundbuchamt. 

(2) Gebührenfrei sind ferner, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, Eintragungen und 
Löschungen, die auf Ersuchen oder Anordnung eines Gerichts, insbesondere des Insol-
venz- oder Vollstreckungsgerichts, erfolgen; ausgenommen sind die Eintragung des 
Erstehers als Eigentümer, die Eintragung der Sicherungshypothek für die Forderung ge-
gen den Ersteher und Eintragungen auf Grund einer einstweiligen Verfügung (§ 941 der 
Zivilprozeßordnung). Soweit eine Eintragung oder Löschung nach den Vorschriften der 
Insolvenzordnung statt auf Ersuchen des Insolvenzgerichts auf Antrag des Insolvenzver-
walters oder, wenn kein Verwalter bestellt ist, auf Antrag des Schuldners erfolgt, ist sie 
ebenfalls gebührenfrei. 

(3) Für Zwischenverfügungen des Grundbuchamts (§18 Abs. 1 der Grundbuchord-
nung) werden besondere Gebühren nicht erhoben. 

§ 70 
Löschung gegenstandsloser Rechte und Klarstellung der Rangverhältnisse 

(1) Für die Löschung gegenstandsloser Eintragungen (§ 84 der Grundbuchordnung) 
sowie für das vorausgegangene Verfahren vor dem Grundbuchamt, einschließlich der 
Beurkundung der Erklärungen der Beteiligten, werden Gebühren nicht erhoben. Das 
Grundbuchamt kann die Gebühr für die Löschung einem Beteiligten auferlegen, wenn 
dies nach den Umständen angemessen erscheint. 

(2) Für Eintragungen und Löschungen zur Beseitigung unklarer oder unübersichtlicher 
Rangverhältnisse (§102 Abs. 2, § 111 der Grundbuchordnung) werden Gebühren nicht 
erhoben; gebührenfrei ist auch das vorangegangene Verfahren vor dem Grundbuchamt, 
einschließlich der Beurkundung von Erklärungen der Beteiligten. Die Auslagen werden 
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von demjenigen erhoben, dem das Grundbuchamt sie gemäß § 114 der Grundbuchord-
nung auferlegt hat. 

§ 71 
Erteilung von Hypotheken-, Grundschuld- oder Rentenschuldbriefen 

(1) Für die Erteilung eines Hypotheken-, Grundschuld- oder Rentenschuldbriefs, eines 
Teilbriefs oder eines neuen Briefs wird ein Viertel der vollen Gebühr erhoben. Für die 
Eintragung des Erteilungsvermerks in das Grundbuch wird daneben keine Gebühr erho-
ben. 

(2) Für die Erteilung eines Gesamtbriefs wird die im Absatz 1 bestimmte Gebühr nur 
einmal erhoben, wenn die mehreren Grundstücke bei demselben Grundbuchamt einge-
tragen sind. Sind die belasteten Grundstücke bei verschiedenen Grundbuchämtern einge-
tragen, so werden für die gemäß § 59 Abs. 2 der Grundbuchordnung zu erteilenden be-
sonderen Briefe die Gebühren besonders erhoben, und zwar nach dem Wert, nach dem 
sich die Gebühren für die Eintragung des Rechts bestimmen; ist das Recht schon einge-
tragen, so ist der Wert maßgebend, nach dem die Eintragungsgebühr zu erheben wäre, 
falls das Recht im Zeitpunkt der Brieferteilung eingetragen würde. Wird im Fall des Ein-
tritts in die Mithaft die Mitbelastung lediglich auf dem bisherigen Brief vermerkt (§ 63 
der Grundbuchordnung), so wird hierfür neben der Eintragungsgebühr eine besondere 
Gebühr nicht erhoben. 

(3) Bei Erteilung eines gemeinschaftlichen Briefs (§ 66 der Grundbuchordnung) wer-
den die Werte der einzelnen Hypotheken zusammengerechnet. 

§ 72 
Vermerke auf dem Brief 

Für die Ergänzung des Grundbuchauszugs auf dem Brief sowie für sonstige Vermerke 
auf dem Brief wird, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Nebentätigkeit handelt, 
eine Gebühr von 13 Euro erhoben. 

§ 73 
Abschriften und Ausdrucke 

(1) Für die Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch werden erhoben 

1. für unbeglaubigte Abschriften eine Gebühr von 10 Euro; 
2. für beglaubigte Abschriften eine Gebühr von 18 Euro. 

(2) Für die Erteilung von Ausdrucken aus dem maschinell geführten Grundbuch wer-
den erhoben 

1. für Ausdrucke eine Gebühr von 10 Euro; 
2. für amtliche Ausdrucke eine Gebühr von 18 Euro. 

(3) Für die Ergänzung oder Bestätigung von Abschriften nach Absatz 1 und von Aus-
drucken nach Absatz 2 wird dieselbe Gebühr wie für die Erteilung erhoben. 

(4) In den Fällen der Absätze l bis 3 wird die Dokumentenpauschale nicht erhoben. 

(5) Für die Erteilung von Abschriften, Auskünften und Mitteilungen nach § 19 Abs. 2 
und 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung werden 
weder Gebühren noch Auslagen erhoben. 

(6) Für die Erteilung eines Ausdrucks aus einem maschinell geführten Verzeichnis, 
das der Auffindung der Grundbuchblätter dient, wird eine Gebühr von 10 Euro erhoben. 
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§ 74 
Grundbucheinsicht 

Für die Einsicht des Grundbuchs werden Gebühren nicht erhoben. 

§ 75 
Eintragungsanträge 

Für die Aufnahme von Anträgen auf Eintragungen und Löschungen werden Gebühren 
nach Maßgabe des Beurkundungsabschnitts besonders erhoben, soweit sie in der Form 
des § 29 der Grundbuchordnung gestellt werden müssen. Im übrigen ist die Aufnahme 
und Entgegennahme von Anträgen gebührenfrei. 

§ 76 
Wohnungs- und Teileigentum 

(1) Für die Eintragung der vertraglichen Einräumung von Sondereigentum (§ 7 Abs. 1 
des Wohnungseigentumsgesetzes) und für die Anlegung der Wohnungsgrundbücher 
(Teileigentumsgrundbücher) im Falle des § 8 des Wohnungseigentumsgesetzes wird die 
Hälfte der vollen Gebühr erhoben. Die Gebühr wird auch dann besonders erhoben, wenn 
die Eintragung von Miteigentum und die Eintragung des Sondereigentums gleichzeitig 
beantragt werden. 

(2) Für die Eintragung von Änderungen des Inhalts des Sondereigentums gilt § 64 ent-
sprechend. 

(3) Für die Eintragung der Aufhebung von Sondereigentum (§ 4 Abs. 1 des Woh-
nungseigentumsgesetzes) und für die Anlegung des Grundbuchblatts für das Grundstück 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 3 des Wohnungseigentumsgesetzes) wird die Hälfte der 
vollen Gebühr erhoben. 

(4) Für das Wohnungserbbaurecht (Teilerbbaurecht) gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend. 

§ 77 
Grundstücksgleiche Rechte 

(1) Die für Grundstücke geltenden Vorschriften finden auf Erbbaurechte sowie auf das 
Bergwerkseigentum und sonstige Berechtigungen, die den für Grundstücke geltenden 
Vorschriften unterliegen, entsprechende Anwendung. 

(2) Wird ein Bergwerk mit unbeweglichen Anteilen der Gewerken in Ausführung ei-
nes nach den maßgebenden bergrechtlichen Vorschriften gefaßten Beschlusses auf die 
Gewerkschaft eingetragen, so wird für die Eintragung, einschließlich der vorläufigen 
Vermerke, der Anlegung des Gewerkenbuchs und der Ausfertigung und Aufbewahrung 
der Kuxscheine, die volle Gebühr erhoben. Die gleiche Gebühr wird für die Umschrei-
bung eines Kuxes in dem Gewerkenbuch auf einen anderen Berechtigten erhoben. Für 
die Eintragung von Pfandrechten auf Kuxscheinen und die Eintragung von Veränderun-
gen und Löschungen werden dieselben Gebühren erhoben wie bei entsprechenden Ein-
tragungen und Löschungen im Grundbuch. Für die Erteilung beglaubigter Abschriften 
aus dem Gewerkenbuch und dessen Einsicht gelten die Vorschriften der §§ 73, 74 ent-
sprechend. 

§ 78 
Bahneinheiten 

(1) Die für Grundstücke geltenden Vorschriften finden auf Bahneinheiten entspre-
chende Anwendung. 
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(2) Die Gebühr für die Anlegung und die Schließung des Bahngrundbuchs bestimmt 
sich nach § 67; das gleiche gilt für den Vermerk über das Erlöschen der Genehmigung, 
einschließlich der erforderlichen öffentlichen Bekanntmachung des Vermerks. 

(3) Wird infolge Veräußerung der Bahn der Eigentumswechsel auf dem Grundbuch-
blatt des Bahngrundstücks eingetragen, so werden dafür Gebühren nicht erhoben. 

(4) Die Kosten der Anlegung des Bahngrundbuchs sowie der Vermerke über die Zu-
gehörigkeit eines Grundstücks zur Bahneinheit trägt der Bahneigentümer. Die Kosten fal-
len jedoch, wenn ein Gläubiger durch den Antrag auf Eintragung einer vollstreckbaren 
Forderung die Anlegung des Bahngrundbuchs veranlaßt hat, diesem Gläubiger, und wenn 
das Bahngrundbuch aus Anlaß eines Zwangsversteigerungsverfahrens auf Ersuchen des 
Vollstreckungsgerichts angelegt ist, dem Ersteher zur Last. 

 
3. Registersachen 

 
§ 79 

Eintragungen in das Handelsregister 
(1) Für Eintragungen in das Handelsregister wird die volle Gebühr erhoben. 

(2) Für Eintragungen auf Grund von Anmeldungen, die am selben Tag beim Register-
gericht eingegangen sind und dasselbe Unternehmen betreffen, wird nur eine Gebühr er-
hoben; dies gilt nicht, soweit Eintragungen, die Prokuren betreffen, mit anderen Eintra-
gungen zusammentreffen. 

(3) Wird die Eintragung einer Firma gelöscht (rot unterstrichen) und die Firma gleich-
zeitig in der anderen Abteilung des Handelsregisters eingetragen, so werden die Gebüh-
ren für die Löschung (Rotunterstreichung) und die neue Eintragung besonders erhoben. 

(4) Die Vermerke über die Eintragung oder Aufhebung einer Zweigniederlassung im 
Register der Hauptniederlassung werden gebührenfrei eingetragen. 

§ 80 
Eintragungen in das Vereinsregister 

(1) Für Eintragungen in das Vereinsregister werden erhoben 

1. für die erste Eintragung des Vereins das Doppelte der vollen Gebühr; 
2. für alle späteren Eintragungen die volle Gebühr; 
3. für Löschung der Gesamteintragung die Hälfte der vollen Gebühr. 

(2) Werden auf Grund derselben Anmeldung mehrere Eintragungen der in Absatz 1 
Nr. 2 bezeichneten Art vorgenommen, so wird die Gebühr nur einmal erhoben. 

§ 81 
Eintragungen in das Güterrechtsregister 

Für Eintragungen in das Güterrechtsregister wird die volle Gebühr erhoben. 

§ 82 
Eintragungen in das Partnerschaftsregister 

Für Eintragungen in das Partnerschaftsregister gilt § 79 entsprechend. 

§ 83 
Genossenschaftsregister 

Für Eintragungen in das Genossenschaftsregister werden Gebühren nicht erhoben; je-
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doch werden Entgelte für Postdienstleistungen in allen Fällen und die Dokumentenpau-
schale für Ausfertigungen und Abschriften jeder Art erhoben. 

§ 84 
Eintragungen in das Schiffsregister, Schiffsurkunden 

(1) Für die Eintragung des Schiffs in das Schiffsregister und für die Eintragung von 
Veränderungen, die das Schiff betreffen, wird ein Viertel der vollen Gebühr erhoben. Der 
Wert bestimmt sich bei der Eintragung des Schiffs nach dem Wert des Schiffs; bei der 
Eintragung von Veränderungen gilt § 30 Abs. 2. Bei der Verlegung des Heimathafens 
(Heimatorts) wird nur eine Gebühr bei dem Gericht des neuen Heimathafens (Heimat-
orts) erhoben. Die Eintragung von Veränderungen der amtlichen Kennzeichen des 
Schiffs ist gebührenfrei. 

(2) Für die Löschung der Eintragung des Schiffs wird eine Gebühr nur im Fall des § 
20 Abs. 2 Satz 2 der Schiffsregisterordnung erhoben; die Gebühr beträgt ein Viertel der 
vollen Gebühr; der Wert bestimmt sich nach dem Wert des Schiffs. Für die Eintragung, 
daß das Schiff das Recht zur Führung der Bundesflagge verloren hat oder daß das Schiff 
seinen Heimatort im Ausland hat, wird eine Gebühr nicht erhoben; das gleiche gilt für 
Eintragungen in den Fällen des § 17 Abs. 2 der Schiffsregisterordnung. 

(3) Für die Eintragung eines neuen Eigentümers, für die Eintragung oder Löschung 
einer Schiffshypothek, eines Arrestpfandrechts oder eines Nießbrauchs und für die Ein-
tragung von Veränderungen, die sich auf das Eigentum, die Schiffshypothek oder den 
Nießbrauch beziehen, ferner für die Eintragung oder Löschung von Vormerkungen, Wi-
dersprüchen und Verfügungsbeschränkungen gelten die für die entsprechenden Eintra-
gungen im Grundbuch gegebenen Vorschriften sinngemäß mit der Maßgabe, daß in je-
dem Fall nur ein Viertel der vollen Gebühr erhoben wird. 

(4) Bei einer Reederei wird für die Eintragung eines neuen Mitreeders oder der Ver-
pfändung oder Pfändung einer Schiffspart, für die Eintragung einer Verfügungsbeschrän-
kung, die eine Schiffspart betrifft, und für die Eintragung eines Korrespondentreeders ei-
ne Gebühr von 10 bis 140 Euro erhoben. 

(5) Für die Erteilung des Schiffszertifikats, des Schiffsbriefs oder des Flaggenzeugnis-
ses und für den Vermerk von Veränderungen auf dem Zertifikat oder dem Brief wird eine 
Gebühr von 13 Euro erhoben. Für den Vermerk von Veränderungen der amtlichen Kenn-
zeichen werden weder Gebühren noch die Dokumentenpauschale erhoben. Für die Ertei-
lung eines Auszugs aus dem Schiffszertifikat wird nur die Dokumentenpauschale erho-
ben. 

§ 85 
Eintragungen in das Schiffsbauregister 

Für Eintragungen in das Schiffsbauregister gilt § 84 Abs. 1 bis 4 entsprechend. Für die 
Eintragung des Schiffsbauwerks wird eine Gebühr nicht erhoben. Die Übertragung der 
im Schiffsbauregister eingetragenen Hypotheken in das Schiffsregister ist gebührenfrei. 

§ 86 
Anmeldungen, Anträge, Aufbewahrung und Prüfung von Unterlagen 

(1) Für die Aufnahme von Anmeldungen zum Handels-, Vereins-, Güterrechts- und 
Partnerschaftsregister werden Gebühren nach Maßgabe des Beurkundungsabschnitts be-
sonders erhoben. Das gleiche gilt in Schiffsregister- und Schiffsbauregistersachen für die 
Aufnahme von Anträgen, die in der Form des § 37 der Schiffsregisterordnung gestellt 
werden müssen. Im übrigen ist die Aufnahme und Entgegennahme von Anträgen und 
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Anmeldungen gebührenfrei. 

(2) Für die Aufbewahrung und Prüfung eines zum Handelsregister oder zum Genos-
senschaftsregister einzureichenden Jahresabschlusses und der dazu gehörenden Unterla-
gen sowie für die Aufbewahrung und Prüfung eines zum Handelsregister einzureichen-
den Konzernabschlusses und der dazu gehörenden Unterlagen wird jeweils eine Gebühr 
erhoben. Die Gebühr beträgt bei einem Jahresabschluß in der Form des § 266 Abs. 1 Satz 
3 des Handelsgesetzbuchs 25 Euro, im übrigen 50 Euro. Zur Zahlung der Gebühr ist das 
einreichende Unternehmen verpflichtet. 

§ 87 
Gebührenfreie Geschäfte des Registergerichts 

Gebühren werden nicht erhoben 

1. für die aus Anlaß eines Insolvenzverfahrens von Amts wegen vorzunehmenden Ein-
tragungen sowie für Eintragungen und Löschungen, die auf Ersuchen und Anord-
nung eines Gerichts, insbesondere des Insolvenz- oder Vollstreckungsgerichts erfol-
gen; ausgenommen sind die Eintragung des Erstehers als Eigentümer eines Schiffs 
oder eines Schiffsbauwerks, die Eintragung der Schiffshypothek für die Forderung 
gegen den Ersteher sowie Eintragungen auf Grund einer einstweiligen Verfügung (§ 
941 der Zivilprozeßordnung); ferner für Eintragungen oder Löschungen, die nach 
den Vorschriften der Insolvenzordnung statt auf Ersuchen des Insolvenzgerichts auf 
Antrag des Insolvenzverwalters oder, wenn kein Verwalter bestellt ist, auf Antrag 
des Schuldners erfolgen; 

2. für Entscheidungen über Anträge und Beschwerden der in § 126 des Gesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bezeichneten Art. 

§ 88 
Löschungsverfahren, Auflösungsverfahren 

(1) Für die Zurückweisung des Widerspruchs gegen eine angedrohte Löschung in den 
Fällen der §§ 141 und 160 b Abs. 1 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit wird die für die Löschung bestimmte Gebühr besonders erhoben. 
Das gleiche gilt für die Verwerfung oder Zurückweisung der Beschwerde gegen die Zu-
rückweisung des Widerspruchs. 

(2) Für Löschungen nach den §§ 141a bis 144, 147 Abs. 1, §§ 159, 160 b Abs. 1 und § 
161 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit werden keine 
Gebühren erhoben. Im übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Für die Zurückweisung des Widerspruchs gegen eine Aufforderung nach § 144 b 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird die für die 
Eintragung der Auflösung bestimmte Gebühr besonders erhoben. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 89 
Abschriften und Ausdrucke 

(1) Für die Erteilung von Abschriften aus den in diesem Abschnitt genannten Regis-
tern und die Erteilung von Ausdrucken aus diesen Registern, die maschinell geführt wer-
den, gilt § 73 Abs. 1 bis 4 entsprechend. 

(2) Für Bescheinigungen aus den genannten Registern wird die Mindestgebühr (§ 33) 
erhoben. 

(3) Bescheinigungen nach § 66 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind frei von 
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Gebühren und der Dokumentenpauschale. 

(4) § 73 Abs. 5 gilt entsprechend. 

§ 90 
Registereinsicht 

Für die Einsicht der in diesem Abschnitt genannten Register werden Gebühren nicht 
erhoben. 

 
4. Familienrechtliche Angelegenheiten und Lebenspartnerschaftssachen 

 
§ 91 

Gebührenfreie Tätigkeiten 
Für die in den §§ 92 bis 95, 97 und 98 genannten Tätigkeiten werden nur die in diesen 

Vorschriften bestimmten Gebühren erhoben; im Übrigen ist die Tätigkeit gebührenfrei. 
Für einstwillige Anordnungen werden keine Gebühren erhoben. 

§ 92 
Vormundschaft, Dauerbetreuung und Dauerpflegschaft 

(1) Bei Vormundschaften sowie bei Betreuungen und Pflegschaften für Minderjährige, 
die nicht auf einzelne Rechtshandlungen beschränkt sind, werden Kosten nur erhoben, 
wenn das Vermögen des Fürsorgebedürftigen nach Abzug der Verbindlichkeiten mehr 
als 25 000 Euro beträgt; der in § 88 Abs. 2 Nr. 7 des Bundessozialhilfegesetzes genannte 
Vermögenswert wird nicht mitgerechnet. Für jedes angefangene Kalenderjahr wird eine 
Gebühr in Höhe von 5 Euro für jede angefangenen 5 000 Euro erhoben, um die das reine 
Vermögen die in Satz 1 genannten Vermögenswerte übersteigt. Für das bei der Einlei-
tung der Fürsorgemaßnahme laufende und das folgende Kalenderjahr wird nur eine Jah-
resgebühr erhoben. Die Gebühr wird erstmals bei Anordnung der Fürsorgemaßnahme 
und später jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres fällig. 

(2) Bei Dauerpflegschaften, die nicht minderjährige Personen betreffen, wird für jedes 
angefangene Kalenderjahr eine Gebühr in Höhe von 5 Euro für jede angefangenen 5 000 
Euro des reinen Vermögens erhoben. Absatz 1 Satz 3 und 4 ist anzuwenden. 

(3) Erstreckt sich eine Fürsorgemaßnahme nach den Absätzen 1 und 2 auf mehrere 
Fürsorgebedürftige, so werden die Gebühren für jeden von ihnen besonders erhoben. 

(4) Geht eine vorläufige Betreuung in eine endgültige oder kraft Gesetzes eine Pfleg-
schaft in eine Vormundschaft über oder wird eine Vormundschaft, Betreuung oder Pfleg-
schaft von einem anderen Gericht übernommen, so bildet das Verfahren eine Einheit. 

§ 93 
Betreuung und Pflegschaft für einzelne Rechtshandlungen 

Bei Betreuungen oder Pflegschaften für einzelne Rechtshandlungen wird die volle 
Gebühr nach dem Wert des Gegenstands erhoben, auf den sich die Rechtshandlung be-
zieht. Ist der Fürsorgebedürftige an dem Gegenstand der Rechtshandlung nur mitberech-
tigt, so ist der Wert seines Anteils maßgebend; bei Gesamthandverhältnissen ist der An-
teil entsprechend der Beteiligung an dem Gesamthandvermögen zu bemessen. Bei einer 
Pflegschaft für mehrere Fürsorgebedürftige wird die Gebühr nach dem zusammenge-
rechneten Wert einheitlich erhoben. Die Gebühr wird mit der Anordnung fällig. § 92 
Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend, bei Pflegschaften jedoch nur, sofern sie minderjährige 
Personen betreffen. Eine Gebühr wird nicht erhoben, wenn für den Fürsorgebedürftigen 



KostO 

 Bundesnotarkammer 2002 36 

eine Vormundschaft, Dauerbetreuung oder -pflegschaft besteht oder gleichzeitig anzu-
ordnen ist. 

§ 93 a 
Verfahrenspflegschaft 

(1) Die Bestellung eines Pflegers für das Verfahren und deren Aufhebung sind Teil 
des Verfahrens, für das der Pfleger bestellt worden ist. Bestellung und Aufhebung sind 
gebührenfrei. 

(2) Die Auslagen nach § 137 Nr. 16 können von dem Betroffenen nach Maßgabe des § 
1836 c des Bürgerlichen Gesetzbuches erhoben werden. 

§ 94 
Einzelne Verrichtungen des Vormundschaftsgerichts und des Familiengerichts 
(1) Die volle Gebühr wird erhoben 

1. für Entscheidungen über den Unterhalt eines Kindes nach § 1612 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs; 

2. für die Tätigkeit im Falle der Heirat eines Elternteils, der das Vermögen seines Kin-
des verwaltet; 

3. für die in § 1632 Abs. 4, § 1640 Abs. 3 und den §§ 1666 bis 1667 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs vorgesehenen Entscheidungen und Anordnungen; 

4. für die Übertragung der elterlichen Sorge oder ihrer Ausübung, für die Übertragung 
des Rechts, für die Person oder das Vermögen des Kindes zu sorgen, sowie für Ent-
scheidungen nach §§ 1684 bis 1686 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

5. für die Übertragung der Entscheidungsbefugnis in den persönlichen und vermögens-
rechtlichen Angelegenheiten des Kindes und für die Einschränkung oder Ausschlie-
ßung der Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten des täglichen Lebens oder über 
den Umgang; 

6. für die Anordnung auf Herausgabe des Kindes an die Eltern oder einen Elternteil und 
für die Bestimmung des Umgangs mit dem Kinde auf Antrag eines Elternteils nach § 
1632 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

7. für Verfahren über die Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

8. für die Ersetzung der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zur Bestätigung der 
Ehe (§1315 Abs. 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); für die Ersetzung der Zu-
stimmung eines Vormundes oder Pflegers wird eine Gebühr nicht erhoben; 

9. für Entscheidungen des Familiengerichts nach den §§ 6 bis 8 des Sorgerechtsüber-
einkommens-Ausführungsgesetzes, soweit nicht die Erhebung von Gebühren nach 
den auszuführenden Übereinkommen ausgeschlossen ist. 

(2) Der Geschäftswert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2. Bezieht sich die Entscheidung 
oder Anordnung auf mehrere Fürsorgebedürftige, so wird nur eine Gebühr erhoben. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist nur der Elternteil, der heiraten will, in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 nur der Elternteil, dessen Einwilligung, Genehmigung oder 
Zustimmung ersetzt wird, zahlungspflichtig. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 6 ist 
nur der Beteiligte, ausgenommen das Kind, zahlungspflichtig, den das Gericht nach billi-
gem Ermessen bestimmt; es kann auch anordnen, daß von der Erhebung der Kosten ab-
zusehen ist. 
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§ 95 
Weitere Verrichtungen des Vormundschafts- und des Familiengerichts 

(1) Die volle Gebühr wird erhoben 

1. für die nach § 1643 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderliche Genehmigung zu ei-
nem Rechtsgeschäft; 

2. für Verfügungen nach § 112, § 1629 Abs. 2, § 1631 Abs. 3, §§ 1645, 1674, 1693, § 
2282 Abs. 2, § 2290 Abs. 3, §§ 2347, 2351 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

3. für sonstige Fürsorgetätigkeiten für ein unter elterlicher Sorge stehendes Kind mit 
Ausnahme der Tätigkeit in Angelegenheiten der Annahme als Kind. 

§ 92 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. Eine Gebühr für die Tätigkeit des Vormundschafts-
gerichts wird nicht erhoben, wenn für den Fürsorgebedürftigen eine Vormundschaft, 
Dauerbetreuung, -pflegschaft oder -beistandschaft besteht oder wenn die Tätigkeit in den 
Rahmen einer Betreuung, Pflegschaft oder Beistandschaft für einzelne Rechtshandlungen 
fällt. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nr.1 bestimmt sich der Geschäftswert nach dem Wert des 
Gegenstandes, auf den sich das Rechtsgeschäft bezieht; ist der Fürsorgebedürftige an 
dem Gegenstand des Rechtsgeschäfts nur mitberechtigt, so ist der Wert seines Anteils 
maßgebend; bei Gesamthandverhältnissen ist der Anteil entsprechend der Beteiligung an 
dem Gesamthandvermögen zu bemessen. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2, 3 bestimmt 
sich der Wert nach § 30 Abs. 2. 

(3) Die Vorschrift des § 94 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 96 
Nichterhebung von Auslagen in besonderen Fällen 

Wird 

a) die Bestellung eines Betreuers oder ihre Verlängerung, 

b) die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers, 

c) die Anordnung oder Verlängerung eines Einwilligungsvorbehalts, 

d) die Erweiterung des Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen oder 

e) eine Genehmigung nach den §§ 1904 und 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs  

abgelehnt oder das Verfahren ohne Entscheidung über die Maßnahme beendet oder 
wird eine dieser Maßnahmen als ungerechtfertigt aufgehoben oder eingeschränkt, so 
werden Auslagen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung oder dem Erlaß der Ent-
scheidung entstehen, von dem Betroffenen in keinem Fall erhoben. 

§ 97 
Verfügungen des Vormundschaftsgerichts oder des Familiengerichts, die sich nicht 

auf Minderjährige, Betreute oder Pflegebefohlene beziehen 
(1) Die volle Gebühr wird erhoben 

1. für Entscheidungen, welche die persönlichen Rechtsbeziehungen der Ehegatten oder 
früherer Ehegatten zueinander oder das eheliche Güterrecht betreffen; 

2. für die Ersetzung der Zustimmung anteilsberechtigter Abkömmlinge zu Rechtsge-
schäften des überlebenden Ehegatten im Fall der fortgesetzten Gütergemeinschaft; 

3. für sonstige Verfügungen des Vormundschaftsgerichts, die sich nicht auf Minderjäh-
rige, Betreute oder Pflegebefohlene beziehen; 
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4. für Entscheidungen, welche die persönlichen Rechtsbeziehungen der Lebenspartner 
oder früheren Lebenspartner zueinander oder den Vermögensstand der Lebenspartner 
betreffen. 

(2) Der Geschäftswert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2. 

§ 97 a 
Befreiung vom Eheerfordernis der Volljährigkeit und vom Eheverbot der durch die 

Annahme als Kind begründeten Verwandtschaft 
(1) Die volle Gebühr wird erhoben für die Befreiung vom Erfordernis der Volljährig-

keit und vom Eheverbot der durch die Annahme als Kind begründeten Verwandtschaft in 
der Seitenlinie (§1303 Abs. 2 und § 1308 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). 

(2) Der Geschäftswert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2. 

§ 98 
Annahme als Kind 

(1) Die volle Gebühr wird erhoben für eine Entscheidung, durch die die Annahme ei-
nes Volljährigen als Kind ausgesprochen oder ein solches Annahmeverhältnis aufgeho-
ben wird. 

(2) Der Geschäftswert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2.  

§ 99 
Versorgungsausgleich bei Scheidung oder Aufhebung einer Ehe 

(1) Für das Verfahren über den Versorgungsausgleich nach § 1587 b oder nach § 1587 g 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird die volle Gebühr erhoben. Kommt es zum 
Versorgungsausgleich durch richterliche Entscheidung nach § 1587 b oder nach § 1587 g 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so erhöht sich die Gebühr auf das Dreifache der 
vollen Gebühr. Wird im Falle des § 1587 g Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der An-
trag zurückgenommen, bevor es zu einer Entscheidung oder einer vom Gericht vermittel-
ten Einigung gekommen ist, so ermäßigt sich die Gebühr auf die Hälfte der vollen Ge-
bühr. 

(2) Die volle Gebühr wird erhoben 

1. für Entscheidungen nach § 1587 d Abs. 1, § 1587 i Abs. 1, § 15871 Abs. 1, 3 Satz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sofern der Antrag nicht in einem der in Absatz 1 auf-
geführten Verfahren gestellt worden ist, 

2. für die Aufhebung oder Änderung von Entscheidungen nach § 1587 d Abs. 2, § l587 g 
Abs. 3, § 1587 i Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

3. für die Entscheidung über den Antrag auf Neufestsetzung des zu leistenden Betrages 
nach § 53 e Abs. 3 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit. 

(3) Für den Geschäftswert sind maßgebend 

1. im Verfahren nach § 1587 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Jahresbetrag der Ren-
te, die den zu übertragenden oder zu begründenden Rentenanwartschaften entspricht, 
mindestens jedoch 500 Euro, 

2. im Verfahren nach § 1587 g Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Jahresbetrag 
der Geldrente, mindestens jedoch 500 Euro, 

3. im Verfahren nach § 15871 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Jahresbetrag 
der Geldrente, die durch die Abfindungssumme abgegolten wird, mindestens jedoch 
500 Euro, 
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4. im Verfahren zur Neufestsetzung des zu leistenden Betrages nach § 53 e Abs. 3 des 
Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 300 Euro. Im üb-
rigen bestimmt sich der Geschäftswert nach § 30. 

§ 100 
Wohnung, Hausrat 

(1) Für das gerichtliche Verfahren nach der Verordnung über die Behandlung der E-
hewohnung und des Hausrats wird die volle Gebühr erhoben. Kommt es zur richterlichen 
Entscheidung, so erhöht sich die Gebühr auf das Dreifache der vollen Gebühr. Wird der 
Antrag zurückgenommen, bevor es zu einer Entscheidung oder einer vom Gericht ver-
mittelten Einigung gekommen ist, so ermäßigt sich die Gebühr auf die Hälfte der vollen 
Gebühr. 

(2) Sind für Teile des Gegenstands verschiedene Gebührensätze anzuwenden, so sind 
die Gebühren für die Teile gesondert zu berechnen; die aus dem Gesamtbetrag der Wert-
teile nach dem höchsten Gebührensatz berechnete Gebühr darf jedoch nicht überschritten 
werden. 

(3) Der Geschäftswert bestimmt sich, soweit der Streit die Wohnung betrifft, nach 
dem einjährigen Mietwert, soweit der Streit den Hausrat betrifft, nach dem Wert des 
Hausrats. Betrifft jedoch der Streit im Wesentlichen nur die Benutzung des Hausrats, so 
ist das Interesse der Beteiligten an der Regelung maßgebend. Der Richter setzt den Wert 
in jedem Fall von Amts wegen fest. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Lebenspartnerschaftssachen nach § 
661 Abs. 1 Nr. 5 der Zivilprozessordnung. 

§ 100a 
Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz 

(1) Für Entscheidungen in Familiensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 13 der Zivilprozess-
ordnung wird die volle Gebühr erhoben. 

(2) Der Geschäftswert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2. 

(3) Zahlungspflichtig ist nur der Beteiligte, den das Gericht nach billigem Ermessen 
bestimmt; es kann auch anordnen, dass von der Erhebung der Kosten abzusehen ist. 

 
5. Nachlaß- und Teilungssachen 

 
§ 101 

Verwahrung von Verfügungen von Todes wegen 

Für die amtliche Verwahrung einer Verfügung von Todes wegen wird bei der Annah-
me ein Viertel der vollen Gebühr erhoben. 

§ 102 
Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen 

Für die Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen wird die Hälfte der vollen Ge-
bühr erhoben.  

§ 103 
Gemeinsame Vorschriften zu den §§ 101, 102 

(1) In den Fällen der §§ 101 und 102 finden die Wertvorschriften des § 46 Abs. 4 ent-
sprechende Anwendung. 
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(2) Werden mehrere Verfügungen von Todes wegen desselben Erblassers bei demsel-
ben Gericht gleichzeitig eröffnet, so ist nur eine Gebühr nach dem zusammengerechneten 
Wert zu erheben; soweit mehrfach über den ganzen Nachlaß oder über denselben Bruch-
teil verfügt ist, kommt der Wert nur einmal in Betracht. 

(3) Die Gebühr nach § 102 wird von dem Nachlaßgericht erhoben, auch wenn die Er-
öffnung bei einem anderen Gericht stattgefunden hat. 

(4) Für die Nachforderung und die Verjährung der Gebühr des § 101 gelten die Vor-
schriften des § 46 Abs. 5 entsprechend. 

§ 104 
Sicherung des Nachlasses 

(1) Bei der Sicherung eines Nachlasses durch Siegelung oder auf andere Weise wird 
für das ganze Verfahren, einschließlich der erforderlichen Anordnungen wegen Aufbe-
wahrung und Auslieferung des Nachlasses, die volle Gebühr erhoben. Die Gebühr wird 
mit der Anordnung fällig. 

(2) Neben der Gebühr werden die Gebühren für die Siegelung, Entsiegelung oder 
Aufnahme des Vermögensverzeichnisses (§ 52) besonders erhoben. 

§ 105 
Ermittlung des Erben 

Für die Ermittlung von Erben wird auch dann, wenn sie nach landesgesetzlichen Vor-
schriften von Amts wegen stattfindet, keine Gebühr erhoben. 

§ 106 
Nachlaßpflegschaften, Gesamtgutsverwaltung 

(1) Für eine Nachlaßverwaltung, eine Gesamtgutsverwaltung, eine sonstige Nach-
laßpflegschaft oder eine Pflegschaft für einen abwesenden Beteiligten nach § 88 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird die volle Gebühr 
erhoben. Sie wird mit der Anordnung fällig. Maßgebend ist der Wert des von der Ver-
waltung oder Pflegschaft betroffenen Vermögens. 

(2) Auf die Gebühr wird eine nach § 104 entstandene Gebühr angerechnet, wenn die 
Nachlaßpflegschaft zur Sicherung des Nachlasses eingeleitet wird. 

(3) Wird der Antrag auf Anordnung einer Nachlaß- oder Gesamtgutsverwaltung abge-
lehnt oder vor Erlaß einer Entscheidung zurückgenommen, so wird ein Viertel der vollen 
Gebühr von dem Antragsteller erhoben; ist der Antrag von einem Gläubiger gestellt, so 
bestimmt sich der Geschäftswert nach der Forderung, jedoch nach dem Wert der Masse 
(Absatz 1 Satz 3), wenn dieser geringer ist. 

§ 106 a 
Stundung des Pflichtteilsanspruchs 

(1) Für Entscheidungen über die Stundung eines Pflichtteilsanspruchs wird die volle 
Gebühr erhoben. 

(2) Der Geschäftswert ist nach § 30 zu bestimmen. 

§ 107 
Erbschein 

(1) Für die Erteilung eines Erbscheins, einschließlich des vorangegangenen Verfah-
rens, wird die volle Gebühr erhoben. Für die Beurkundung der eidesstattlichen Versiche-
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rung wird daneben die Gebühr des § 49 besonders erhoben; sie wird beim Nachlaßgericht 
angesetzt, auch wenn die Erklärung von einem anderen Gericht aufgenommen ist. 

(2) Maßgebend ist der Wert des nach Abzug der Nachlaßverbindlichkeiten verblei-
benden reinen Nachlasses im Zeitpunkt des Erbfalls; bei einem zum Nachlaß gehörenden 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb mit Hofstelle findet § 19 Abs. 4 und 5 Anwen-
dung. Wird der Erbschein nur über das Erbrecht eines Miterben erteilt, so bestimmt sich 
der Wert nach dessen Erbteil. Bei Erteilung eines beschränkten Erbscheins (§ 2369 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) ist der Wert der im Inland befindlichen Gegenstände maßge-
bend. 

(3) Wird dem Nachlaßgericht glaubhaft gemacht, daß der Erbschein nur zur Verfü-
gung über Grundstücke oder im Grundbuch eingetragene Rechte oder zum Zwecke der 
Berichtigung des Grundbuchs gebraucht wird, so werden die in Absatz 1 genannten Ge-
bühren nur nach dem Werte der im Grundbuch des Grundbuchamts eingetragenen 
Grundstücke und Rechte berechnet, über die auf Grund des Erbscheins verfügt werden 
kann; bei einem zum Nachlaß gehörenden land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb mit 
Hofstelle findet § 19 Abs. 4 und 5 Anwendung. Wird der Erbschein für mehrere Grund-
buchämter benötigt, so ist der Gesamtwert der in den Grundbüchern eingetragenen 
Grundstücke und Rechte maßgebend. Sind die Grundstücke und Rechte mit dinglichen 
Rechten belastet, so werden diese bei der Wertberechnung abgezogen. 

(4) Die Vorschriften des Absatzes 3 gelten entsprechend, wenn dem Nachlaßgericht 
glaubhaft gemacht wird, daß der Erbschein nur zur Verfügung über eingetragene Schiffe 
oder Schiffsbauwerke oder im Schiffsregister oder Schiffsbauregister eingetragene Rech-
te oder zur Berichtigung dieser Register gebraucht wird. 

§ 107 a 
Erbscheine für bestimmte Zwecke 

(1) Wird ein Erbschein für einen bestimmten Zweck gebührenfrei oder zu ermäßigten 
Gebühren erteilt, so werden die in § 107 Abs. 1 genannten Gebühren nacherhoben, wenn 
von dem Erbschein zu einem anderen Zweck Gebrauch gemacht wird. 

(2) Wird der Erbschein für ein gerichtliches oder behördliches Verfahren benötigt, so 
ist die Ausfertigung des Erbscheins dem Gericht oder der Behörde zur Aufbewahrung bei 
den Akten zu übersenden. Wird eine Ausfertigung oder Abschrift des Erbscheins auch 
für andere Zwecke erteilt oder nimmt der Antragsteller bei der Erledigung einer anderen 
Angelegenheit auf die Akten Bezug, in denen sich der Erbschein befindet, so hat der An-
tragsteller die in § 107 Abs. 1 genannten Gebühren nach dem in § 107 Abs. 2 bezeichne-
ten Wert nachzuentrichten; die Angelegenheit ist erst mit der Erteilung der Ausfertigung 
oder Abschrift oder mit der Bezugnahme auf die Akten endgültig erledigt (§ 15). In den 
Fällen des Satzes 2 hat das Nachlaßgericht die Stelle zu benachrichtigen, welche die nach 
§ 2356 des Bürgerlichen Gesetzbuches erforderliche eidesstattliche Versicherung beur-
kundet hat. 

§ 108 
Einziehung des Erbscheins 

Für die Einziehung oder Kraftloserklärung eines Erbscheins wird die Hälfte der vollen 
Gebühr erhoben. § 107 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Die Gebühr bleibt außer Ansatz, 
wenn in demselben Verfahren ein neuer Erbschein erteilt wird. 
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§ 109 
Andere Zeugnisse 

(1) Die Vorschriften über den Erbschein gelten entsprechend 

1. für das Zeugnis über die Fortsetzung der Gütergemeinschaft nach § 1507 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs; an Stelle des Nachlasses tritt der halbe Wert des Gesamtguts der 
fortgesetzten Gütergemeinschaft; 

2. für das erste Zeugnis über die Ernennung eines Testamentsvollstreckers; für jedes 
weitere Zeugnis wird ein Viertel der vollen Gebühr erhoben. Der Wert bestimmt sich 
nach § 30 Abs. 2. 

(2) Absatz 1 findet auf Zeugnisse für Samtgutsverwalter, auf Besitzbescheinigungen 
und ähnliche Zeugnisse des Nachlaßgerichts entsprechende Anwendung. 

§ 110 
Feststellung des Erbrechts des Fiskus 

(1) Für das Verfahren zur Feststellung des Erbrechts des Fiskus oder der an seine Stel-
le tretenden Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des öffentlichen Rechts wird dieselbe 
Gebühr wie für die Erteilung eines Erbscheins erhoben. 

(2) Wird auf Grund der Feststellung ein Erbschein erteilt, so wird hierfür eine beson-
dere Gebühr nicht erhoben. 

§ 111 
Beschränkte Zeugnisse, Bescheinigungen 

(1) Die Mindestgebühr (§ 33) wird erhoben 

1. für die Zeugnisse nach §§ 36, 37 der Grundbuchordnung und § 42 der Schiffsregis-
terordnung; 

2. für die nach den Staatsschuldbuchgesetzen erforderlichen Bescheinigungen, daß ein 
Rechtsnachfolger von Todes wegen, ein die Gütergemeinschaft fortsetzender Ehegat-
te oder ein Testamentsvollstrecker über die Buchforderung verfügen kann. 

(2) Für die in dem Verfahren abgegebene eidesstattliche Versicherung wird die Ge-
bühr des § 49 besonders erhoben. 

(3) § 107 a gilt entsprechend. 

§ 112 
Erklärungen gegenüber dem Nachlaßgericht 

(1) Ein Viertel der vollen Gebühr wird für die Entgegennahme folgender Erklärungen 
erhoben: 

1. Ablehnung der fortgesetzten Gütergemeinschaft (§1484 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs), Verzicht eines anteilsberechtigten Abkömmlings (§1491 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) oder Aufhebung der fortgesetzten Gütergemeinschaft (§1492 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs); 

2. Ausschlagung der Erbschaft, Anfechtung der Annahme oder Ausschlagung der Erb-
schaft oder Anfechtung der Versäumung der Ausschlagungsfrist (§§ 1945, 1955, 
1956, 2308 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

3. Anmeldung von Forderungen im Falle des § 2061 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 
4. Anfechtung eines Testaments oder Erbvertrags (§§ 2081, 2281 Abs. 2 des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs); 
5. Anzeige des Vorerben oder des Nacherben über den Eintritt der Nacherbfolge (§ 
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2146 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
6. Bestimmung der Person des Testamentsvollstreckers oder Ernennung von Mitvoll-

streckern (§ 2198 Abs. 1 Satz 2 und § 2199 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
Annahme oder Ablehnung des Amtes des Testamentsvollstreckers (§ 2202 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs) sowie Kündigung dieses Amtes (§ 2226 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs); 

7. Anzeigen des Verkäufers oder Käufers einer Erbschaft über deren Verkauf nach § 
2384 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie Anzeigen in den Fällen des § 2385 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

(2) Bei der Berechnung der Gebühren wird, wenn eine vermögensrechtliche Angele-
genheit vorliegt, der Wert der Vermögensmasse nach Abzug der Schulden zugrunde ge-
legt; im übrigen ist der Wert nach § 30 Abs. 2 zu bestimmen. Im Fall des Absatzes 1    
Nr. 3 wird die Gebühr einheitlich nach dem Gesamtbetrag der angemeldeten Forderun-
gen erhoben; Schuldner der Gebühr ist der Miterbe, der die Aufforderung erlassen hat. 
Wird im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 die Erbschaft von mehreren neben- oder nacheinander 
berufenen Personen gleichzeitig durch Erklärung vor dem Nachlaßgericht oder durch 
Einreichung einer Urkunde ausgeschlagen, so wird die Gebühr nur einmal nach dem 
Wert der ausgeschlagenen Erbschaft erhoben. 

(3) Für die Aufnahme der Anmeldungen und Erklärungen werden Gebühren nach § 38 
Abs. 3 besonders erhoben, soweit sie in öffentlich beglaubigter Form abzugeben oder no-
tariell zu beurkunden sind; im übrigen ist die Aufnahme der Anmeldungen und Erklärun-
gen gebührenfrei. 

§ 113 
Testamentsvollstrecker 

Die Hälfte der vollen Gebühr wird erhoben für die Ernennung oder Entlassung von 
Testamentsvollstreckern und für sonstige anläßlich einer Testamentsvollstreckung zu 
treffenden Anordnungen. Der Wert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2. 

§ 114 
Nachlaßinventar, Fristbestimmungen 

Die Hälfte der vollen Gebühr wird erhoben 

1. für die Entgegennahme eines Nachlaßinventars, für die Bestimmung einer Inventar-
frist oder einer neuen Inventarfrist und für die Verlängerung der Inventarfrist, ein-
schließlich der Anordnung wegen Aufnahme des Inventars durch einen Notar oder 
einen sonstigen zuständigen Beamten; maßgebend ist der Wert des Nachlasses nach 
Abzug der Schulden; 

2. für die Fristbestimmungen nach §§ 2151, 2153 bis 2155, 2192, 2193 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs. 

§ 115 
Gebührenfreie Erledigung in den Fällen der §§ 112 bis 114 

Die in §§ 112 bis 114 aufgeführten Verrichtungen bleiben gebührenfrei, wenn sie im 
Zusammenhang mit einem anderen nach den Vorschriften dieses Unterabschnitts gebüh-
renpflichtigen Verfahren stehen. 

§ 116 
Gerichtliche Vermittlung der Auseinandersetzung 

(1) Für die gerichtliche Vermittlung der Auseinandersetzung eines Nachlasses oder 
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des Gesamtguts einer Gütergemeinschaft, einschließlich des vorangegangenen Verfah-
rens, wird das Vierfache der vollen Gebühr erhoben. Die Gebühr ermäßigt sich 

1. auf das Doppelte der vollen Gebühr, wenn das Verfahren ohne Bestätigung der Aus-
einandersetzung abgeschlossen wird; 

2. auf die Hälfte der vollen Gebühr, wenn sich das Verfahren vor Eintritt in die Ver-
handlung durch Zurücknahme oder auf andere Weise erledigt. 

Die Vorschriften des § 59 gelten entsprechend. 

(2) Wird mit einem Dritten vor dem Teilungsgericht zum Zweck der Auseinanderset-
zung ein Vertrag geschlossen, so wird von dem Dritten die Hälfte der nach dem Beur-
kundungsabschnitt zu berechnenden Gebühr erhoben. 

(3) Für die Beurkundung einer vertragsmäßigen Auseinandersetzung, für die Aufnah-
me von Vermögensverzeichnissen und Schätzungen sowie für Versteigerungen werden 
die Gebühren nach Maßgabe des Beurkundungsabschnitts besonders erhoben. 

(4) Wird die Vermittlung der Auseinandersetzung einem Notar übertragen, so wird je 
die Hälfte der vollen Gebühr erhoben 

1. für das gerichtliche Verfahren, einschließlich der Anordnung von Beweisaufnahmen, 
2. für die Bestätigung der Auseinandersetzung. 

(5) Die Gebühr bestimmt sich nach dem Wert der den Gegenstand der Auseinander-
setzung bildenden Vermögensmasse. Dabei werden die Werte mehrerer Massen, die in 
demselben Verfahren auseinandergesetzt werden, zusammengerechnet. Trifft die Ausei-
nandersetzung des Gesamtguts einer Gütergemeinschaft mit der Auseinandersetzung des 
Nachlasses eines Ehegatten zusammen, so wird die Gebühr einheitlich nach dem zusam-
mengerechneten Wert des Gesamtguts und des übrigen Nachlasses erhoben. 

(6) Für die Kosten des Verfahrens (Absätze 1 und 4) haften die Anteilsberechtigten als 
Gesamtschuldner. 

§ 117 
(aufgehoben) 

 
6. Sonstige Angelegenheiten 

 
§ 118 

Genehmigung und Beaufsichtigung von Stiftungen 

(1) Für die Genehmigung einer Familienstiftung wird die volle Gebühr erhoben. 

(2) Für die Aufsicht über Stiftungen oder deren Verwaltung wird für jedes angefange-
ne Kalenderjahr die volle Gebühr erhoben. Die Gebühr wird zu Beginn jedes Zeitab-
schnitts im voraus fällig. Sie kann in einfach liegenden Fällen nach Ermessen des Ge-
richts bis auf ein Viertel der vollen Gebühr ermäßigt werden. 

(3) Die Gebühr bestimmt sich nach dem Wert des Stiftungsvermögens nach Abzug der 
Schulden. 

§ 119 
Verfahren bei Festsetzung von Zwangs- und Ordnungsgeld 

(1) In einem Verfahren nach den §§ 132 bis 139, 159 des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird in jedem Rechtszug das Dreifache der 
vollen Gebühr erhoben 
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1. für die Festsetzung des Zwangsgeldes, 
2. für die Verwerfung des Einspruchs. 

(2) Die Gebühr wird nach dem festgesetzten oder angedrohten Betrag des Zwangsgel-
des berechnet; sie darf den Betrag des Zwangsgeldes nicht übersteigen. 

(3) Jede Wiederholung der Festsetzung des Zwangsgeldes gilt als ein besonderes Ver-
fahren. 

(4) Für die Androhung von Zwangsgeld werden Gebühren nicht erhoben. 

(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten in anderen Fällen der Festsetzung von 
Zwangs- und Ordnungsgeld entsprechend. Sie gelten auch für die Festsetzung von 
Zwangsgeld gegen Vormünder, Betreuer, Pfleger und Beistände. Sie gelten nicht für die 
Festsetzung von Zwangs- und Ordnungsmittel gegen Zeugen und Sachverständige. 

(6) Für die Anordnung von Zwangshaft (§ 33 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über die An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) wird in jedem Rechtszug das Dreifache 
der vollen Gebühr erhoben, neben einer Gebühr nach Absatz 5 gesondert. Der Ge-
schäftswert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2. 

§ 120 
Ernennung von Sachverständigen, Bestellung eines Verwahrers, Verkauf oder Hin-

terlegung von Pfändern 
Die volle Gebühr wird erhoben 

1. für die Ernennung und Beeidigung von Sachverständigen zur Feststellung des Zu-
stands oder Werts von Sachen; wird gerichtlich Beweis erhoben, so werden daneben 
die Gebühren nach § 49 Abs. 1 und § 50 Abs. 1 Nr. 4 erhoben; 

2. für die Bestellung eines Verwahrers nach §§ 432, 1217, 1281, 2039 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, einschließlich der Entscheidung über seine Vergütung; 

3. für Anordnungen des Gerichts über den Verkauf oder die Hinterlegung von Pfändern 
und anderen Gegenständen. 

§ 121 
Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern usw. 

Soweit nicht in diesem Gesetz oder in sonstigen bundesrechtlichen Vorschriften ein 
anderes bestimmt ist, wird das Doppelte der vollen Gebühr erhoben für die Erledigung 
der im Bürgerlichen Gesetzbuch in dem Titel „Juristische Personen", im Handelsgesetz-
buch, im Aktiengesetz, im Genossenschaftsgesetz oder im Gesetz, betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, den Gerichten zugewiesenen Angelegenheiten (Er-
nennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und Liquidatoren, Bestellung und 
Abberufung von Abschlußprüfern und Prüfern, Ermächtigung zur Berufung einer Haupt-
versammlung oder Generalversammlung oder zur Einsicht von Büchern) sowie für Ent-
scheidungen und Anordnungen ähnlicher Art. 

§ 122 
Bestellung eines Vertreters des Grundstücks- oder Schiffseigentümers, Zustellung 

von Willenserklärungen, Kraftloserklärung von Vollmachten 
(1) Die Hälfte der vollen Gebühr wird erhoben 

1. für die Bestellung eines Vertreters des Grundstückseigentümers oder des Schiffsei-
gentümers nach § 1141 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 42 Abs. 2 des 
Gesetzes über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken vom 15. No-
vember 1940 (Reichsgesetzbl. I S.1499); 
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2. für die Bewilligung der öffentlichen Zustellung einer Willenserklärung nach § 132 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

3. für die Bewilligung der Kraftloserklärung von Vollmachten nach § 176 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

(2) Der Wert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2. 

§ 123 
Dispache 

(1) Für die Bestellung eines Dispacheurs, einschließlich der Bestimmung seiner Ver-
gütung, und für die Entscheidung über seine Verpflichtung zu der von ihm abgelehnten 
Aufmachung der Dispache wird insgesamt die volle Gebühr erhoben. Maßgebend für die 
Gebühr ist der Betrag des Havarieschadens und, wenn der Wert des Geretteten an Schiff, 
Fracht und Ladung geringer ist, dieser geringere Wert. 

(2) Für die Verhandlung über die Dispache, einschließlich der Bestätigung, wird eben-
falls die volle Gebühr erhoben. Maßgebend ist die Summe der Anteile, die die an der 
Verhandlung Beteiligten an dem Schaden zu tragen haben. Wird die Dispache bestätigt, 
so haften die an dem Verfahren Beteiligten für die Kosten als Gesamtschuldner. 

§ 124 
Eidesstattliche Versicherung 

(1) Für die Verhandlung in dem Termin zur Abnahme einer eidesstattlichen Versiche-
rung nach §§ 259, 260, 1580 Satz 2, § 1587 e Abs. 1, § 1587 k Abs. 1, § 1605 Abs. 1 
Satz 3, §§ 2006, 2028 Abs. 2, § 2057 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und nach § 83 Abs. 
2 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird die volle 
Gebühr erhoben, auch wenn die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung unterbleibt. 

(2) Erledigt sich das Verfahren vor Eintritt in die Verhandlung infolge Zurücknahme 
des Antrags oder in anderer Weise, so ermäßigt sich die Gebühr entsprechend den Vor-
schriften des § 130. 

§ 125 
Verteilungsverfahren bei Enteignungen und dgl. 

(1) Soweit bei der Enteignung, bei der Flurbereinigung, bei der Beschädigung von 
Grundstücken durch Bergbau oder in ähnlichen Fällen ein Verteilungsverfahren vorgese-
hen ist, wird dafür das Doppelte der vollen Gebühr nach dem zu verteilenden Gesamtbe-
trag erhoben. 

(2) Wird der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens zurückgewiesen oder wird der An-
trag vor Eröffnung des Verfahrens zurückgenommen, so bemißt sich die nach § 130 zu 
erhebende Gebühr nach dem zu verteilenden Gesamtbetrag und, wenn ein Berechtigter 
den Antrag gestellt hat, nach dem von ihm beanspruchten Betrag, falls er geringer ist als 
der Gesamtbetrag. 

§ 126 
Kapitalkreditbeschaffung für landwirtschaftliche Pächter 

(1) Für die Niederlegung des Verpfändungsvertrags nach dem Pachtkreditgesetz vom 
5. August 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 494), einschließlich der Erteilung einer Bescheini-
gung über die erfolgte Niederlegung, wird die Hälfte der vollen Gebühr erhoben. 

(2) Ein Viertel der vollen Gebühr wird erhoben 

1. für die Entgegennahme der Anzeige über die Abtretung der pfandgesicherten Forde-
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rung; 
2. für die Herausgabe des Verpfändungsvertrags. 

(3) Für die Erteilung einer beglaubigten Abschrift des Verpfändungsvertrags sowie ei-
ner Bescheinigung an den Pächter, daß ein Verpfändungsvertrag bei dem Amtsgericht 
nicht niedergelegt ist, wird eine Gebühr von 13 Euro erhoben. Für Abschriften wird 
daneben die entstandene Dokumentenpauschale angesetzt. 

(4) Für die Niederlegung einer Vereinbarung des Pächters und des Pfandgläubigers, 
durch welche die Erstreckung des Pfandrechts auf die nach seiner Entstehung vom Päch-
ter erworbenen Inventarstücke ausgeschlossen wird, sowie für die Gestattung der Ein-
sicht in die bei dem Amtsgericht niedergelegten Verpfändungsverträge werden Gebühren 
nicht erhoben. 

§ 127 
Personenstandsangelegenheiten 

(1) Für die Familienregister sowie für die bei den Gerichten aufbewahrten Standesre-
gister und Kirchenbücher gelten die Kostenvorschriften für die Amtstätigkeit des Stan-
desbeamten entsprechend. 

(2) Im übrigen werden in Personenstandsangelegenheiten für die Zurückweisung von 
Anträgen auf eine gerichtliche Anordnung sowie für die Verwerfung oder Zurückwei-
sung einer Beschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung die in §§ 130 und 131 be-
stimmten Gebühren erhoben. 

§ 128 
Todeserklärung und Feststellung der Todeszeit 

(1) Das Doppelte der vollen Gebühr wird erhoben für 

a) die Todeserklärung, 
b) die Feststellung der Todeszeit, 
c) die Aufhebung oder Änderung der Todeserklärung oder der Feststellung der Todes-

zeit. 
(2) Wird ein Aufgebotsverfahren in ein Verfahren zur Feststellung der Todeszeit ü-

bergeleitet, so ist es für die Gebührenberechnung als ein einheitliches Verfahren zu be-
handeln. 

(3) Der Geschäftswert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2. 

§ 128 a 
Änderung der Vornamen und Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in beson-

deren Fällen 

(1) In Verfahren nach dem Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststel-
lung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen vom 10. September 1980 
(BGBl. 1 S.1654) wird erhoben 

1. das Doppelte der vollen Gebühr 
a) für die Änderung der Vornamen nach § 1 des Gesetzes, 
b) für die Aufhebung der Entscheidung, durch welche die Vornamen geändert wor-

den sind, nach § 6 des Gesetzes, 
c) für die Feststellung, daß der Antragsteller als dem anderen Geschlecht zugehörig 

anzusehen ist, nach § 8 oder § 9 Abs. 2 des Gesetzes; eine nach Nummer 2 ent-
standene Gebühr wird angerechnet, 
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d) für die Aufhebung der Feststellung, daß der Antragsteller als dem anderen Ge-
schlecht zugehörig anzusehen ist, nach § 9 Abs. 3 in Verbindung mit § 6 des 
Gesetzes;  

2. das Eineinhalbfache der vollen Gebühr für die Feststellung nach § 9 Abs. 1 des Ge-
setzes. 

(2) Der Geschäftswert bestimmt sich nach § 30 Abs. 2. 

§ 128 b 
Unterbringungssachen 

In Unterbringungssachen nach den §§ 70 bis 70 n des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit werden keine Gebühren erhoben. Von dem Betrof-
fenen werden Auslagen nur nach § 137 Nr. 16 erhoben und wenn die Voraussetzungen 
des § 93 a Abs. 2 gegeben sind. 

 
7. Ergänzende Gebührenvorschriften für Anträge, 

Beschwerden usw. 
 

§ 129 
Gesuche, Anträge 

Gesuche und Anträge werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, gebührenfrei aufge-
nommen. 

§ 130 
Zurückweisung und Zurücknahme von Anträgen 

(1) Wird in Fällen, in denen das Gericht nur auf Antrag tätig wird, ein Antrag zurück-
gewiesen, so wird, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Hälfte der vollen Gebühr, 
höchstens jedoch ein Betrag von 35 Euro erhoben. 

(2) Wird ein Antrag zurückgenommen, bevor über ihn eine Entscheidung ergangen ist 
oder die beantragte Handlung stattgefunden hat, so wird, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, ein Viertel der vollen Gebühr, höchstens jedoch ein Betrag von 20 Euro erhoben. 

(3) Der für die beantragte Verhandlung oder Entscheidung bestimmte Gebührensatz 
darf nicht überschritten werden. 

(4) Im Fall einer teilweisen Zurückweisung oder Zurücknahme ist die Gebühr nach 
dem Wert des zurückgewiesenen oder zurückgenommenen Teils, jedoch nur insoweit zu 
erheben, als die Gebühr für die Erledigung des ganzen Antrags die Gebühr für die teil-
weise Erledigung übersteigt. 

(5) Bei Zurückweisung oder Zurücknahme eines Antrags kann von der Erhebung von 
Kosten abgesehen werden, wenn der Antrag auf unverschuldeter Unkenntnis der tatsäch-
lichen oder rechtlichen Verhältnisse beruht. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 131 
Beschwerden, Anrufung des Gerichts gegen Entscheidungen anderer  

Behörden oder Dienststellen 
(1) Für das Verfahren über Beschwerden wird, soweit nichts anderes bestimmt ist, er-

hoben 

1. in den Fällen der Verwerfung oder Zurückweisung die Hälfte der vollen Gebühr; 
2. in den Fällen der Zurücknahme ein Viertel der vollen Gebühr; betrifft die Zurück-
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nahme nur einen Teil des Beschwerdegegenstandes, so ist die Gebühr nur insoweit 
zu erheben, als sich die Beschwerdegebühr erhöht haben würde, wenn die Entschei-
dung auf den zurückgenommenen Teil erstreckt worden wäre. 

Im übrigen ist das Beschwerdeverfahren gebührenfrei. 

(2) Der Wert ist in allen Fällen nach § 30 zu bestimmen. 

(3) Richtet sich die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Vormundschaftsgerichts 
oder des Familiengerichts und ist sie von dem Minderjährigen, dem Betreuten oder dem 
Pflegebefohlenen oder im Interesse dieser Personen eingelegt, so ist sie in jedem Fall ge-
bührenfrei. 

(4) Werden Angelegenheiten der in diesem Abschnitt bezeichneten Art von anderen 
Behörden oder Stellen, insbesondere von Notaren, erledigt und ist in diesen Fällen eine 
Anrufung des Gerichts vorgesehen, so steht diese hinsichtlich der Gebühren einer Be-
schwerde gleich. Dies gilt nicht bei Anträgen auf Änderung von Entscheidungen des er-
suchten oder beauftragten Richters oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. Es gilt 
ferner nicht, wenn nach einem Verwaltungsverfahren der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung gestellt wird. 

(5) Auslagen, die durch eine für begründet befundene Beschwerde entstanden sind, 
werden nicht erhoben, soweit das Beschwerdeverfahren gemäß Absatz 1 Satz 2 gebüh-
renfrei ist. 

§ 131 a 
Bestimmte Beschwerden in Familien- und Lebenspartnerschaftssachen 

In Verfahren über Beschwerden nach § 621 e der Zivilprozessordnung in 

1. Versorgungsausgleichssachen, 
2. Familiensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 7 der Zivilprozessordnung, 
3. Lebenspartnerschaftssachen nach § 661 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 661 Abs. 2 

der Zivilprozessordnung 
werden die gleichen Gebühren wie im ersten Rechtszug erhoben. 

§ 131 b 
Beschwerden in Prozeßkostenhilfesachen 

Für das Verfahren über Beschwerden gegen Entscheidungen in Verfahren über die 
Prozeßkostenhilfe wird eine Gebühr von 25 Euro erhoben, wenn die Beschwerde verwor-
fen oder zurückgewiesen wird. Wird die Beschwerde nur teilweise verworfen oder zu-
rückgewiesen, kann das Gericht die Gebühr nach billigem Ermessen auf die Hälfte 
ermäßigen oder bestimmen, daß eine Gebühr nicht zu erheben ist. Wird die Beschwerde 
zurückgenommen, bevor eine Entscheidung über sie ergangen ist, wird keine Gebühr er-
hoben. § 131 Abs. 3 bleibt unberührt. 

§ 132 
Beglaubigte Abschriften 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, wird bei der Erteilung beglaubigter Abschriften 
der vom Gericht erlassenen Entscheidungen sowie der von ihm aufgenommenen oder in 
Urschrift in seiner dauernden Verwahrung befindlichen Urkunden eine Beglaubigungs-
gebühr nicht erhoben. 
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§ 133 
Vollstreckbare Ausfertigungen 

Für die Erteilung vollstreckbarer Ausfertigungen von gerichtlichen oder notariellen 
Urkunden wird die Hälfte der vollen Gebühr erhoben, wenn der Eintritt einer Tatsache 
oder einer Rechtsnachfolge zu prüfen ist (§§ 726 bis 729 der Zivilprozeßordnung) oder es 
sich um die Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung handelt. Das gleiche 
gilt im Fall der Erteilung vollstreckbarer Ausfertigungen einer bestätigten Auseinander-
setzung sowie in ähnlichen Fällen. 

§ 134 
Vollstreckungshandlungen 

Für die Vornahme von gerichtlichen Vollstreckungshandlungen in Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, die für sol-
che Handlungen im Gerichtskostengesetz vorgesehenen Gebühren erhoben. 

§ 135 
Rechtskraftzeugnisse, Kostenfestsetzung 

Für die Erteilung von Rechtskraftzeugnissen und für die gerichtliche Festsetzung der 
einem Beteiligten zu erstattenden Kosten werden Gebühren nicht erhoben. 

 
Dritter Abschnitt. Auslagen 

 
§ 136 

Dokumentenpauschale 
(1) Eine Dokumentenpauschale wird erhoben für 

1. Ausfertigungen oder Abschriften, die auf Antrag erteilt, angefertigt oder per Telefax 
übermittelt werden; 

2. Ausfertigungen und Abschriften, die angefertigt werden müssen, weil zu den Akten 
gegebene Urkunden, von denen eine Abschrift zurückbehalten werden muss, zurück-
gefordert werden; in diesem Fall wird die bei den Akten zurückbehaltene Abschrift 
gebührenfrei beglaubigt. 

(2) Die Dokumentenpauschale beträgt unabhängig von der Art der Herstellung in der-
selben Angelegenheit, in gerichtlichen Verfahren in demselben Rechtszug und bei Vor-
mundschaften, Dauerbetreuungen und –pflegschaften in jedem Kalenderjahr für die ers-
ten 50 Seiten 0,50 Euro je Seite und für jede weitere Seite 0,15 Euro. Die Höhe der 
Dokumentenpauschale ist für jeden Kostenschuldner nach § 2 gesondert zu berechnen; 
Gesamtschuldner gelten als ein Schuldner. 

(3) Für die Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien anstelle der in Absatz 
1 Nr. 1 genannten Ausfertigungen und Abschriften beträgt die Dokumentenpauschale je 
Datei 2,50 Euro. 

(4) Frei von der Dokumentenpauschale sind 

1. bei Beurkundungen von Verträgen zwei Ausfertigungen oder Abschriften, bei sons-
tigen Beurkundungen eine Ausfertigung oder Abschrift; 

2. für jeden Beteiligten 
a) eine vollständige Ausfertigung oder Abschrift jeder gerichtlichen Entscheidung 

und jedes vor Gericht abgeschlossenen Vergleichs, 
b) eine Ausfertigung ohne Entscheidungsgründe, 
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c) eine Abschrift jeder Niederschrift über eine Sitzung, 
d) bei Vertretung durch einen Bevollmächtigten jeweils eine weitere vollständige 

Ausfertigung oder Abschrift. 
(5) Werden für Ausfertigungen oder Abschriften Entwürfe verwendet, die der An-

tragsteller dem Gericht zur Verfügung gestellt hat und die nur durch Geschäftsnummer, 
Zeitangaben, Kostenrechnung, Ausfertigungs- oder Beglaubigungsvermerk und Unter-
schrift des ausfertigenden Bediensteten zu ergänzen sind, so wird eine Dokumentenpau-
schale nicht erhoben. 

§ 137 
Sonstige Auslagen 

Als Auslagen werden ferner erhoben 

1. Entgelte für Telekommunikationsdienstleistungen außer für den Telefondienst; 
2. Entgelte für Zustellungen mit Zustellungsurkunde oder durch Einschreiben gegen 

Rückschein; 
[ab 1. Juli 2002: 
2. Entgelte für 

a) Zustellungen mit Zustellungsurkunde, 
b) Einschreiben mit Rückschein.] 

3. für jede Zustellung durch Justizbedienstete nach §§ 211, 212 [ab 1. Juli 2002: § 168 
Abs. 1] der Zivilprozeßordnung anstelle der tatsächlichen Aufwendungen ein Betrag 
von 7,50 Euro; 

4. für die Versendung von Akten auf Antrag je Sendung pauschal ein Betrag von 8 Eu-
ro; 

5. Kosten, die durch öffentliche Bekanntmachung entstehen, mit Ausnahme der für 
Post- und Telekommunikationsdienstleistungen zu zahlenden Entgelte; 

6. nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen zu zah-
lende Beträge sowie an Urkundszeugen zu zahlende Vergütungen; erhält ein Sach-
verständiger auf Grund des § 1 Abs. 3 des Gesetzes über die Entschädigung von 
Zeugen und Sachverständigen keine Entschädigung, so ist der Betrag zu erheben, der 
ohne diese Vorschrift zu zahlen wäre; sind die Auslagen durch mehrere Geschäfte 
veranlaßt, die sich auf verschiedene Rechtssachen beziehen, so werden die Auslagen 
auf die mehreren Geschäfte unter Berücksichtigung der auf die einzelnen Geschäfte 
verwendeten Zeit angemessen verteilt; 

7. bei Geschäften außerhalb der Gerichtsstelle 
a) die den Gerichtspersonen auf Grund gesetzlicher Vorschriften gewährten Vergü-

tungen (Reisekosten, Auslagenersatz), 
b) die Kosten für die Bereitstellung von Räumen, 
c) für den Einsatz von Dienstkraftfahrzeugen für jeden gefahrenen Kilometer ein 

Betrag von 0,27 Euro; 
sind die Auslagen durch mehrere Geschäfte veranlaßt, die sich auf verschiedene 
Rechtssachen beziehen, so werden die Auslagen auf die mehreren Geschäfte unter 
Berücksichtigung der Entfernungen und der auf die einzelnen Geschäfte verwendeten 
Zeit angemessen verteilt; 

8. an Rechtsanwälte zu zahlende Beträge mit Ausnahme der Vergütungen nach dem  
13. Abschnitt der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte; 

9. Rechnungsgebühren (§139); 
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10. Kosten für die Beförderung von Personen; 
11. Beträge, die mittellosen Personen für die Reise zum Ort einer Verhandlung, Ver-

nehmung oder Untersuchung und für die Rückreise gezahlt werden, bis zur Höhe der 
nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen an Zeu-
gen zu zahlenden Beträge; 

12. an Dritte zu zahlende Beträge für 
a) die Beförderung von Tieren und Sachen, mit Ausnahme der für Postdienstleis-

tungen zu zahlenden Entgelte, die Verwahrung von Tieren und Sachen sowie die 
Fütterung von Tieren; 

b) die Durchsuchung oder Untersuchung von Räumen und Sachen einschließlich 
der die Durchsuchung oder Untersuchung vorbereitenden Maßnahmen;  

13. Kosten einer Zwangshaft in Höhe der für die Freiheitsstrafe geltenden Sätze, Kosten 
einer sonstigen Haft nur dann, wenn sie nach den für die Freiheitsstrafe geltenden 
Vorschriften zu erheben wären; 

14. Beträge, die anderen inländischen Behörden, öffentlichen Einrichtungen oder Be-
diensteten als Ersatz für Auslagen der in den Nummern 1 bis 13 bezeichneten Art zu-
stehen, und zwar auch dann, wenn aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwal-
tungsvereinfachung und dergleichen keine Zahlungen zu leisten sind; diese Beträge 
sind durch die Höchstsätze für die bezeichneten Auslagen begrenzt; 

15. Beträge, die ausländischen Behörden, Einrichtungen oder Personen im Ausland zu-
stehen, sowie Kosten des Rechtshilfeverkehrs mit dem Ausland, und zwar auch dann, 
wenn aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung und derglei-
chen keine Zahlungen zu leisten sind; 

16. an Verfahrenspfleger gezahlte Beträge. 

§ 138 
(aufgehoben) 

§ 139 
Rechnungsgebühren 

(1) Für Rechnungsarbeiten, die durch einen dafür besonders bestellten Beamten oder 
Angestellten (Rechnungsbeamten) vorgenommen werden, sind als Auslagen Rechnungs-
gebühren zu erheben, die nach dem für die Arbeit erforderlichen Zeitaufwand bemessen 
werden. Sie betragen 10 Euro für die Stunde; die letzte, bereits begonnene Stunde wird 
voll gerechnet. 

(2) In Vormundschafts-, Betreuungs- und Pflegschaftssachen werden unbeschadet der 
Vorschrift des § 92 Abs. 1 Satz 1 für die Prüfung eingereichter Rechnungen Rechnungs-
gebühren nur erhoben, wenn die nachgewiesenen Bruttoeinnahmen mehr als 1 000 Euro 
für das Jahr betragen. Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögensstücken rechnen nicht 
mit. 

(3) Die Rechnungsgebühren setzt das Gericht, das den Rechnungsbeamten beauftragt 
hat, von Amts wegen fest. § 14 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. Beschwerdeberechtigt sind 
die Staatskasse und derjenige, der für die Rechnungsgebühren als Kostenschuldner in 
Anspruch genommen worden ist. 
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Zweiter Teil. Kosten der Notare 
 

§ 140 
Verbot der Gebührenvereinbarung 

Die Kosten der Notare bestimmen sich, soweit bundesrechtlich nichts anderes vorge-
schriebenen ist, ausschließlich nach diesem Gesetz. Vereinbarungen über die Höhe der 
Kosten sind unwirksam. 

§ 141 
Anwendung des Ersten Teils 

Für die Kosten der Notare gelten die Vorschriften des Ersten Teils dieses Gesetzes 
entsprechend, soweit in den nachstehenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

§ 142 
Entscheidung durch das Amtsgericht in Baden-Württemberg 

Soweit im Lande Baden-Württemberg die Gebühren für die Tätigkeit des Notars der 
Staatskasse zufließen, entscheidet in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 31 (Erinnerung 
gegen den Kostenansatz, Festsetzung des Geschäftswerts) das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk der Notar (Bezirksnotar) seinen Amtssitz hat. 

§ 143 
Nichtanwendung des Ersten Teils 

(1) Fließen die Gebühren für die Tätigkeit des Notars diesem selbst zu, so finden die 
folgenden Vorschriften des Ersten Teils keine Anwendung: 

§§ 11 und 13 (Allgemeine Vorschriften über Kostenbefreiungen, Gebührenfreiheit für 
einzelne Gesamtschuldner), 

§ 14 (Kostenansatz, Erinnerung, Beschwerde), 

§ 15 (Nachforderung), 

§ 16 Abs. 2 (Entscheidung über die Nichterhebung von Kosten), 

§ 17 Abs. 4 (Verzinsung), 

§ 31 (Festsetzung des Geschäftswerts), 

§ 136 Abs. 5 (Dokumentenpauschale bei zur Verfügung gestellten Entwürfen), 

§ 137 Nr. 9, § 139 (Rechnungsgebühren). 

(2) Bundes- oder landesrechtliche Vorschriften, die Gebühren- oder Auslagenbefrei-
ung gewähren, finden keine Anwendung auf den Notar, dem die Gebühren für seine Tä-
tigkeit selbst zufließen. Außer in den Fällen der Kostenerstattung zwischen den Trägern 
der Sozialhilfe gilt die in § 64 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
bestimmte Gebührenfreiheit auch für den Notar. 

§ 144 
Gebührenermäßigung 

Erhebt ein Notar, dem die Gebühren für seine Tätigkeit selbst zufließen, die in den §§ 
36 bis 59, 71, 133, 145 und 148 bestimmten Gebühren von 

1. dem Bund, einem Land sowie einer nach dem Haushaltsplan des Bundes oder eines 
Landes für Rechnung des Bundes oder eines Landes verwalteten öffentlichen Kör-
perschaft oder Anstalt, 
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2. einer Gemeinde, einem Gemeindeverband, einer sonstigen Gebietskörperschaft oder 
einem Zusammenschluss von Gebietskörperschaften, einem Regionalverband, einem 
Zweckverband, 

3. einer Kirche, sonstigen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, jeweils so-
weit sie die Rechtsstellung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts hat, 

und betrifft die Angelegenheit nicht deren wirtschaftliche Unternehmen, so ermäßigen 
sich die Gebühren bei einem Geschäftswert von mehr als 26 000 Euro bis zu einem  

 
Geschäftswert 

von 
... Euro 

um 
... Prozent 

100 000 
260 000 

1 000 000 
über 

1 000 000 

30 
40 
50 
 

60 
 

Eine ermäßigte Gebühr darf jedoch die bei einem niedrigeren Geschäftswert nach Satz 
1 zu erhebende Gebühr nicht unterschreiten. Wenn die Tätigkeit mit dem Erwerb eines 
Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts zusammenhängt, ermäßigen sich die Ge-
bühren nur, wenn dargelegt wird, daß eine auch nur teilweise Weiterveräußerung an ei-
nen nicht begünstigten Dritten nicht beabsichtigt ist. Ändert sich diese Absicht innerhalb 
von drei Jahren nach Beurkundung der Auflassung, entfällt eine bereits gewährte Ermä-
ßigung. Der Begünstigte ist verpflichtet, den Notar zu unterrichten. 

(2) Die Gebührenermäßigung ist auch einer Körperschaft, Vereinigung oder Stiftung 
zu gewähren, die ausschließlich und unmittelbar mildtätige oder kirchliche Zwecke im 
Sinne der Abgabenordnung verfolgt, wenn diese Voraussetzung durch einen Freistel-
lungs- oder Körperschaftssteuerbescheid oder durch eine vorläufige Bescheinigung des 
Finanzamts nachgewiesen und dargelegt wird, daß die Angelegenheit nicht einen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. 

(3) Die Ermäßigung erstreckt sich auf andere Beteiligte, die mit dem Begünstigten als 
Gesamtschuldner haften, nur insoweit, als sie von dem Begünstigten auf Grund gesetzli-
cher Vorschrift Erstattung verlangen können. 

§ 144 a 
Besondere Gebührenermäßigung 

Bei Geschäften, die in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet be-
legene Grundstücke betreffen und bei denen die in § 144 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 ge-
nannten Kostenschuldner nach § 2 Nr. 1 zur Zahlung der Kosten verpflichtet sind, ermä-
ßigen sich die Gebühren, die dem Notar für seine Tätigkeit selbst zufließen und vor dem 
1. Januar 2004 fällig werden, um 20 vom Hundert sowie um weitere Vomhundertsätze 
entsprechend § 144 Abs. 1 Satz 1. Den in Satz 1 genannten Kostenschuldnern steht die 
Treuhandanstalt gleich. § 144 Abs. 1 Satz 2 gilt sinngemäß. Die Ermäßigungsbestim-
mungen des Einigungsvertrages sind nicht anzuwenden. 

§ 145 
Entwürfe 

(1) Fertigt der Notar auf Erfordern nur den Entwurf einer Urkunde, so wird die für die 
Beurkundung bestimmte Gebühr erhoben. Überprüft der Notar auf Erfordern einen ihm 
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vorgelegten Entwurf einer Urkunde oder einen Teil des Entwurfs, so wird die Hälfte der 
für die Beurkundung der gesamten Erklärung bestimmten Gebühr, mindestens jedoch ein 
Viertel der vollen Gebühr erhoben; dies gilt auch dann, wenn der Notar den Entwurf auf 
Grund der Überprüfung ändert oder ergänzt. Nimmt der Notar demnächst aufgrund des 
von ihm gefertigten oder überprüften Entwurf eine oder mehrere Beurkundungen vor, so 
wird die Entwurfsgebühr auf die Beurkundungsgebühren in der Reihenfolge ihrer Entste-
hung angerechnet. Beglaubigt der Notar demnächst unter einer von ihm entworfenen o-
der überprüften Urkunde Unterschriften oder Handzeichen, so wird für die erste Beglau-
bigung keine Gebühr erhoben, für weitere gesonderte Beglaubigungen werden die 
Gebühren gesondert erhoben. 

(2) Fertigt der Notar über ein Rechtsgeschäft, das der behördlichen Nachprüfung un-
terliegt, im Einverständnis mit den Beteiligten einen Entwurf zur Vorlegung bei einer 
Behörde, kommt das Rechtsgeschäft jedoch auf Grund der behördlichen Maßnahme nicht 
zustande, so wird die Hälfte der für die Beurkundung bestimmten Gebühr, mindestens 
aber eine volle Gebühr, erhoben; jedoch wird die für die Beurkundung bestimmte Gebühr 
erhoben, wenn sie geringer ist als eine volle Gebühr. 

(3) Die im Absatz 2 bestimmte Gebühr wird auch erhoben, wenn der Notar auf Erfor-
dern den Entwurf einer Urkunde für ein Rechtsgeschäft, das der notariellen Beurkundung 
bedarf, aushändigt, die Beurkundung aber infolge Zurücknahme des Auftrags oder aus 
ähnlichen Gründen unterbleibt. Daneben werden die im § 57 und im § 130 Abs. 2 be-
stimmten Gebühren nicht erhoben. 

§ 146 
Vollzug des Geschäfts 

(1) Wird der Notar bei der Veräußerung von Grundstücken und Erbbaurechten sowie 
bei der Bestellung von Erbbaurechten und bei der Begründung und Veräußerung von 
Wohnungs- oder Teileigentum auf Verlangen der Beteiligten zum Zwecke des Vollzugs 
des Geschäfts tätig, so erhält er neben der Entwurfs- oder Beurkundungsgebühr die Hälf-
te der vollen Gebühr; beschränkt sich seine Tätigkeit auf die Einholung des Zeugnisses 
nach § 28 Abs. 1 des Baugesetzbuchs, so erhält er nur ein Zehntel der vollen Gebühr. Die 
dem Notar nach besonderen Vorschriften obliegenden Mitteilungen an Behörden und der 
Verkehr mit dem Grundbuchamt ist durch die Entwurfs- oder Beurkundungsgebühr ab-
gegolten (§ 35). 

(2) Betreibt der Notar, der den Entwurf nicht gefertigt oder überprüft, sondern nur die 
Unterschrift oder das Handzeichen beglaubigt hat, im Auftrag des Antragstellers den 
Vollzug eines Antrags auf Eintragung, Veränderung oder Löschung einer Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld oder einer Schiffshypothek, so erhält er ein Viertel der 
vollen Gebühr. 

(3) Für den Vollzug des Geschäfts in anderen Fällen erhält der Notar neben der Beur-
kundungs- oder Entwurfsgebühr die Hälfte der vollen Gebühr, wenn es erforderlich ist, 
Anträge oder Beschwerden, die er aufgrund einer von ihm aufgenommenen, entworfenen 
oder geprüften Urkunde bei Gerichten, Behörden oder anderen Dienststellen einreicht, 
tatsächlich oder rechtlich näher zu begründen, und der Beteiligte dies verlangt. Die Ge-
bühr ist für jeden Antrag oder jede Beschwerde gesondert zu erheben. 

(4) Der Geschäftswert ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 wie bei der Beurkundung, 
im Fall des Absatzes 3 nach § 30 zu bestimmen. 
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§ 147 
Sonstige Geschäfte, Nebentätigkeit, gebührenfreie Geschäfte 

(1) Für die Einsicht des Grundbuchs, öffentlicher Register und von Akten und für eine 
im Auftrage eines Beteiligten erfolgte Mitteilung über den Inhalt des Grundbuchs oder 
öffentlicher Register erhält der Notar die Mindestgebühr (§ 33). Schließt die Tätigkeit 
des Notars die Mitteilung über die dem Grundbuchamt bei Einreichung eines Antrags 
durch den Notar vorliegenden weiteren Anträge einschließlich des sich daraus ergeben-
den Ranges für das beantragte Recht ein, erhält er ein Viertel der vollen Gebühr nach 
dem Wert des beantragten Rechts. 

(2) Soweit für eine im Auftrag eines Beteiligten ausgeübte Tätigkeit eine Gebühr nicht 
bestimmt ist, erhält der Notar die Hälfte der vollen Gebühr. 

(3) Für die ein Geschäft vorbereitende oder fördernde Tätigkeit (z. B. Raterteilung, 
Einsicht des Grundbuchs, öffentlicher Register oder von Akten) erhält der Notar die Ge-
bühr des Absatzes 1 oder 2 nur, wenn diese Tätigkeit nicht schon als Nebengeschäft (§ 
35) durch eine dem Notar für das Hauptgeschäft oder für erfolglose Verhandlungen (§ 
57) zustehende Gebühr abgegolten wird. 

(4) Keine Gebühr erhält der Notar für 

1. die Übermittlung von Anträgen an das Grundbuchamt oder das Registergericht, wenn 
der Antrag mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit im Zusammenhang steht, 

2. die Stellung von Anträgen im Namen der Beteiligten beim Grundbuchamt oder beim 
Registergericht aufgrund gesetzlicher Ermächtigung, 

3. das Aufsuchen von Urkunden, die von dem Notar aufgenommen sind oder von ihm 
verwahrt werden, 

4. die Erwirkung der Legalisation der eigenen Unterschrift, 
5. die Erledigung von Beanstandungen, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, so-

weit er die zugrundeliegende Urkunde aufgenommen, entworfen oder geprüft hat. 

§ 148 
Auseinandersetzungen 

(1) Für die Vermittlung einer Auseinandersetzung durch den Notar gelten nach Maß-
gabe des Absatzes 2 die Vorschriften des § 116. 

(2) Ist die Vermittlung dem Notar von dem Gericht übertragen, so erhält er das Drei-
einhalbfache und, wenn die Bestätigung der Auseinandersetzung dem Gericht zusteht, 
das Dreifache der vollen Gebühr. Die Gebühr ermäßigt sich 

1. auf das Doppelte der vollen Gebühr, wenn das Verfahren ohne Bestätigung der Aus-
einandersetzung abgeschlossen wird; 

2. auf die Hälfte der vollen Gebühr, wenn sich das Verfahren vor Eintritt in die Ver-
handlung durch Zurücknahme oder auf andere Weise erledigt. 

§ 148 a 
Vollstreckbarerklärungen und Bescheinigungen in besonderen Fällen 

(1) Für das Verfahren über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung eines Vergleichs 
(§§ 796 a bis 796 c der Zivilprozeßordnung) oder eines Schiedsspruchs mit vereinbartem 
Wortlaut (§1053 der Zivilprozeßordnung) erhält der Notar die Hälfte der vollen Gebühr. 
Für die Erteilung vollstreckbarer Ausfertigungen gilt § 133 entsprechend. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 richtet sich der Geschäftswert nach den An-
sprüchen, die Gegenstand der Vollstreckbarerklärung sein sollen. 
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(3) Für Verfahren über einen Antrag auf Vollstreckbarerklärung einer notariellen Ur-
kunde nach § 55 Abs. 3 des Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetzes er-
hält der Notar eine Gebühr in Höhe von 72 Euro. Für die Ausstellung einer Bescheini-
gung nach § 56 des Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetzes erhält der 
Notar eine Gebühr in Höhe von 10 Euro. 

§ 149 
Erhebung, Verwahrung und Ablieferung von Geld, Wertpapieren und Kostbarkei-

ten 
(1) Werden an den Notar Zahlungen geleistet, so erhält er für die Auszahlung oder 

Rückzahlung bei Beträgen  

bis zu 2 500 Euro einschließlich 
 1 vom Hundert, 

von dem Mehrbetrag bis zu 10 000 Euro einschließlich 

 0,5 vom Hundert, 

von dem Mehrbetrag über 10 000 Euro 

 0,25 vom Hundert. 

Unbare Zahlungen stehen baren Zahlungen gleich. Der Notar kann die Gebühr bei der 
Ablieferung an den Auftraggeber entnehmen. 

(2) Ist Geld in mehreren Beträgen gesondert ausgezahlt oder zurückgezahlt, so wird 
die Gebühr von jedem Betrag besonders erhoben. 

(3) Die Mindestgebühr beträgt 1 Euro. 

(4) Für die Ablieferung oder Rücklieferung von Wertpapieren und Kostbarkeiten er-
hält der Notar die in den Absätzen 1 bis 3 bestimmte Gebühr nach dem Wert. 

(5) Die Gebühr wird im Fall des § 51 Abs. 3 auf die Protestgebühr, nicht jedoch auf 
die Wegegebühr, angerechnet. 

§ 150 
Bescheinigung 

Der Notar erhält für die Erteilung einer Bescheinigung nach 

1. § 21 Abs. 1 Nr. 1 der Bundesnotarordnung eine Gebühr von 13 Euro und 

2. § 21 Abs. 1 Nr. 2 der Bundesnotarordnung eine Gebühr von 25 Euro. 

§ 151 
Zuziehung eines zweiten Notars 

(1) Der zweite Notar, der auf Verlangen eines Beteiligten anstatt der Zeugen zu einer 
Beurkundung zugezogen wird, erhält die Hälfte der dem beurkundenden Notar zustehen-
den Gebühr und im Fall des § 58 daneben die dort bestimmte Zusatzgebühr. 

(2) Ist der zweite Notar ohne Verlangen eines Beteiligten anstatt der Zeugen zugezo-
gen, so darf der mit der Beurkundung beauftragte Notar dafür an Gebühren nicht mehr 
als 1,30 Euro für jede angefangene Stunde in Rechnung stellen. 

§ 151 a 
Umsatzsteuer 

Der Notar erhält Ersatz der auf seine Kosten entfallenden Umsatzsteuer, sofern diese 
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nicht nach § 19 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt. 

§ 152 
Auslagen 

(1) Der Notar, dem die Gebühren für seine Tätigkeit selbst zufließen, erhält die Do-
kumentenpauschale auch für die ihm aufgrund besonderer Vorschriften obliegenden Mit-
teilungen an Behörden. 

(2) Er kann außer den im Dritten Abschnitt des Ersten Teils genannten Auslagen er-
heben 

1. Entgelte für Postdienstleistungen 
a) für die Übersendung auf Antrag erteilter Ausfertigungen und Abschriften, 
b) für die in Absatz 1 genannten Mitteilungen; 

2. Entgelte für Telekommunikationsdienstleistungen; dies gilt nicht, wenn dem Notar 
für die Tätigkeit eine Dokumentenpauschale nach § 136 Abs. 3 zusteht. 

§ 153 
Reisekosten 

(1) Der Notar erhält für Geschäftsreisen, die er im Auftrag eines Beteiligten vor-
nimmt, Reisekosten. Eine Geschäftsreise liegt vor, wenn das Reiseziel außerhalb der 
Gemeinde liegt, in der sich der Amtssitz oder die Wohnung des Notars befindet. 

(2) Der Notar, dem die Gebühren für seine Tätigkeit selbst zufließen, erhält als Reise-
kosten 

1. bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs Fahrtkosten nach Absatz 4; bei Benut-
zung anderer Verkehrsmittel die tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie angemes-
sen sind; 

2. als Tage- und Abwesenheitsgeld bei einer Geschäftsreise von nicht mehr als 4 Stun-
den 15 Euro, von mehr als 4 bis 8 Stunden 31 Euro, von mehr als 8 Stunden 56 Euro; 
die Hälfte dieses Satzes ist auf die in § 58 Abs. 1 bestimmte Zusatzgebühr anzurech-
nen; 

3. Ersatz der Übernachtungskosten, soweit sie angemessen sind. 
Die Regelung über die Verteilung der Reisekosten bei Erledigung mehrerer Geschäfte 

auf derselben Geschäftsreise des Notars gilt auch, wenn auf derselben Reise Notarge-
schäfte und Rechtsanwaltsgeschäfte erledigt werden. 

(3) Fließen die Gebühren für die Tätigkeit des Notars der Staatskasse zu, so erhält der 
Notar bei Geschäftsreisen nach Absatz 1 Reisekostenvergütung nach den für Bundesbe-
amte geltenden Vorschriften. Ist es nach den Umständen, insbesondere nach dem Zweck 
der Geschäftsreise, erforderlich, ein anderes als ein öffentliches, regelmäßig verkehren-
des Beförderungsmittel zu benutzen, so erhält der Notar Ersatz der notwendigen Auf-
wendungen, bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs Fahrtkosten nach Absatz 4; die-
se Entschädigung ist stets zu gewähren, wenn der Hin- und Rückweg zusammen nicht 
mehr als zweihundert Kilometer beträgt oder der Notar Fahrtkosten für nicht mehr als 
zweihundert Kilometer verlangt. 

(4) Als Fahrtkosten bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs sind zur Abgeltung 
der Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie der Abnutzung des Kraft-
fahrzeugs 0,27 Euro für jeden gefahrenen Kilometer zuzüglich der durch die Benutzung 
des Kraftfahrzeugs aus Anlaß der Geschäftsreise regelmäßig anfallenden baren Auslagen, 
insbesondere der Parkgebühren, zu erstatten. 



KostO 

 Bundesnotarkammer 2002 59 

§ 154 
Einforderung der Kosten 

(1) Fließen die Kosten dem Notar selbst zu, so dürfen sie nur auf Grund einer dem 
Zahlungspflichtigen mitgeteilten, von dem Notar unterschriebenen Berechnung der 
Gebühren und Auslagen eingefordert werden. 

(2) In der Berechnung sind der Geschäftswert, die Kostenvorschriften, eine kurze Be-
zeichnung des jeweiligen Gebührentatbestands, die Bezeichnung der Auslagen, die Be-
träge der angesetzten Gebühren und Auslagen sowie etwa verauslagte Gerichtskosten 
und empfangene Vorschüsse anzugeben. 

(3) Der Notar hat die Berechnung in Abschrift zu seinen Akten zu bringen. Er hat sie 
ferner unter jeder von ihm erteilten Ausfertigung sowie unter jedem Beglaubigungsver-
merk aufzustellen. Hat der Notar eine Urkunde entworfen und demnächst beglaubigt, so 
sind auch die Kosten des Entwurfs unter der Beglaubigung zu vermerken. 

§ 155 
Beitreibung der Kosten 

Die Kosten werden auf Grund einer mit der Vollstreckungsklausel des Notars verse-
henen Ausfertigung der Kostenberechnung (§ 154) nach den Vorschriften der Zivilpro-
zeßordnung beigetrieben; § 798 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend. Die Vollstre-
ckungsklausel, die zum Zwecke der Zwangsvollstreckung gegen einen zur Duldung der 
Zwangsvollstreckung Verpflichteten erteilt wird, hat den Ausspruch der Duldungspflicht 
zu enthalten. 

§ 156 
Einwendungen gegen die Kostenberechnung 

(1) Einwendungen gegen die Kostenberechnung (§ 154), einschließlich solcher gegen 
die Zahlungspflicht und gegen die Erteilung der Vollstreckungsklausel, sind bei dem 
Landgericht, in dessen Bezirk der Notar den Amtssitz hat, im Wege der Beschwerde gel-
tend zu machen. Das Gericht soll vor der Entscheidung die Beteiligten und die vorgesetz-
te Dienstbehörde des Notars hören. Beanstandet der Zahlungspflichtige dem Notar ge-
genüber die Kostenberechnung, so kann der Notar die Entscheidung des Landgerichts 
beantragen.  

(2) Gegen die Entscheidung des Landgerichts findet binnen der Notfrist von einem 
Monat seit der Zustellung die weitere Beschwerde statt. Sie ist nur zulässig, wenn das 
Beschwerdegericht sie wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung ste-
henden Frage zulässt. Die weitere Beschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die 
Entscheidung auf einer Verletzung des Rechts beruht. 

(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrs, das auf das Jahr folgt, in dem die vollstreckbare 
Ausfertigung der Kostenberechnung zugestellt ist, können neue Beschwerden (Absatz 1) 
nicht mehr erhoben werden. Soweit die Einwendungen gegen den Kostenanspruch auf 
Gründen beruhen, die nach der Zustellung der vollstreckbaren Ausfertigung entstanden 
sind, können sie auch nach Ablauf dieser Frist geltend gemacht werden. 

(4) Die Beschwerden können in allen Fällen zu Protokoll der Geschäftsstelle oder 
schriftlich ohne Mitwirkung eines Rechtsanwalts eingelegt werden. Sie haben keine auf-
schiebende Wirkung. Der Vorsitzende des Beschwerdegerichts kann auf Antrag oder von 
Amts wegen die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen. Im Übrigen sind 
die für die Beschwerde geltenden Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden. 
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(5) Das Verfahren vor dem Landgericht ist gebührenfrei. Die Kosten für die weitere 
Beschwerde bestimmen sich nach den §§ 131, 136 bis 139. Die gerichtlichen Auslagen 
einer für begründet befundenen Beschwerde können ganz oder teilweise dem Gegner des 
Beschwerdeführers auferlegt werden. 

(6) Die dem Notar vorgesetzte Dienstbehörde kann den Notar in jedem Fall anweisen, 
die Entscheidung des Landgerichts herbeizuführen (Absatz 1) und gegen die Entschei-
dung des Landgerichts die weitere Beschwerde zu erheben (Absatz 2). Die hierauf erge-
hende gerichtliche Entscheidung kann auch auf eine Erhöhung der Kostenberechnung 
lauten. Gebühren und Auslagen werden in diesem Verfahren von dem Notar nicht erho-
ben. 

157 
Zurückzahlung, Schadensersatz 

(1) Wird die Kostenberechnung abgeändert oder ist der endgültige Kostenbetrag ge-
ringer als der erhobene Vorschuß, so hat der Notar die zuviel empfangenen Beträge zu 
erstatten. Hatte der Kostenschuldner seine Einwendungen gegen die Kostenberechnung 
innerhalb eines Monats seit der Zustellung der vollstreckbaren Ausfertigung im Wege der 
Beschwerde (§156 Abs. 1 Satz 1) erhoben, so hat der Notar darüber hinaus den Schaden 
zu ersetzen, der dem Kostenschuldner durch die Vollstreckung oder durch eine zur Ab-
wendung der Vollstreckung erbrachte Leistung entstanden ist. 

(2) Über die Verpflichtungen gemäß Absatz 1 wird auf Antrag des Kostenschuldners 
in dem Verfahren nach § 156 entschieden. Die Entscheidung ist nach den Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung vollstreckbar. 

 
 

Dritter Teil. Schluß- und Übergangsvorschriften 
 

§ 158 
Landesrechtliche Vorschriften 

(1) Unberührt bleiben die landesrechtlichen Kostenvorschriften für 

1. Verfahren zwecks anderweitiger Festsetzung von Altenteils- und ähnlichen Bezügen; 
2. die in landesrechtlichen Vorschriften vorgesehenen Geschäfte der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit. 
(2) Ist für ein in landesrechtlichen Vorschriften vorgesehenes Geschäft der freiwilli-

gen Gerichtsbarkeit wegen der Gebühren nichts bestimmt, so wird die Hälfte der vollen 
Gebühr erhoben. 

§ 159 
Andere Behörden und Dienststellen 

Soweit andere Stellen als Gerichte, Notare oder Gerichtsvollzieher in bestimmten An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuständig sind oder als gerichtliche Hilfs-
beamte tätig werden, bleiben die landesrechtlichen Kostenvorschriften unberührt. Sind 
jedoch diesen Stellen die Aufgaben des Grundbuchamts, des Vormundschaftsgerichts 
oder des Nachlaßgerichts übertragen, so finden auf ihre Tätigkeit die Vorschriften des 
Ersten Teils dieses Gesetzes Anwendung; in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 31 (Er-
innerung gegen den Kostenansatz, Festsetzung des Geschäftswerts) entscheidet das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Stelle ihren Sitz hat. 
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§ 160 
Gerichtstage, Sprechtage 

Die zur Abhaltung eines Gerichtstags (auswärtigen Amtstags) bestimmten Räumlich-
keiten gelten als Gerichtsstelle im Sinne dieses Gesetzes. Hält ein Notar außerhalb seiner 
Geschäftsstelle regelmäßige Sprechtage ab, so gilt dieser Ort als Amtssitz im Sinne die-
ses Gesetzes. 

§ 161 
Übergangsvorschrift 

Für Kosten, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung fällig geworden sind, 
gilt das bisherige Recht. Werden Gebühren für ein Verfahren erhoben, so werden die 
Kosten für die jeweilige Instanz nach bisherigem Recht erhoben, wenn die Instanz vor 
dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung eingeleitet worden ist. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch, wenn Vorschriften geändert werden, auf die dieses Gesetz verweist. 

 
 
 
 
Anlage 
(zu § 32) 
 
Geschäftswert 

bis ... EUR 
Gebühr 
... EUR 

Geschäftswert 
bis ... EUR 

Gebühr 
... EUR 

Geschäftswert 
bis ... EUR 

Gebühr 
... EUR 

 1 000 
 2 000 
 3 000 
 4 000 
 5 000 
 8 000 
 11 000 
 14 000 
 17 000 
 20 000 
 23 000 
 26 000 
 29 000 
 32 000 
 35 000 
 38 000 
 41 000 
 44 000 
 47 000 
 50 000 
 60 000 
 70 000 
 80 000 
 90 000 
 100 000 
 110 000 
 120 000 

 10 
 18 
 26 
 34 
 42 
 48 
 54 
 60 
 66 
 72 
 78 
 84 
 90 
 96 
 102 
 108 
 114 
 120 
 126 
 132 
 147 
 162 
 177 
 192 
 207 
 222 
 237 

 250 000 
 260 000 
 270 000 
 280 000 
 290 000 
 300 000 
 310 000 
 320 000 
 330 000 
 340 000 
 350 000 
 360 000 
 370 000 
 380 000 
 390 000 
 400 000 
 410 000 
 420 000 
 430 000 
 440 000 
 450 000 
 460 000 
 470 000 
 480 000 
 490 000 
 500 000 
 510 000 

 432 
 447 
 462 
 477 
 492 
 507 
 522 
 537 
 552 
 567 
 582 
 597 
 612 
 627 
 642 
 657 
 672 
 687 
 702 
 717 
 732 
 747 
 762 
 777 
 792 
 807 
 822 

 640 000 
 650 000 
 660 000 
 670 000 
 680 000 
 690 000 
 700 000 
 710 000 
 720 000 
 730 000 
 740 000 
 750 000 
 760 000 
 770 000 
 780 000 
 790 000 
 800 000 
 810 000 
 820 000 
 830 000 
 840 000 
 850 000 
 860 000 
 870 000 
 880 000 
 890 000 
 900 000 

 1 017 
 1 032 
 1 047 
 1 062 
 1 077 
 1 092 
 1 107 
 1 122 
 1 137 
 1 152 
 1 167 
 1 182 
 1 197 
 1 212 
 1 227 
 1 242 
 1 257 
 1 272 
 1 287 
 1 302 
 1 317 
 1 332 
 1 347 
 1 362 
 1 377 
 1 392 
 1 407 



KostO 

 Bundesnotarkammer 2002 62 

 130 000 
 140 000 
 150 000 
 160 000 
 170 000 
 180 000 
 190 000 
 200 000 
 210 000 
 220 000 
 230 000 
 240 000 

 252 
 267 
 282 
 297 
 312 
 327 
 342 
 357 
 372 
 387 
 402 
 417 

 520 000 
 530 000 
 540 000 
 550 000 
 560 000 
 570 000 
 580 000 
 590 000 
 600 000 
 610 000 
 620 000 
 630 000 

 837 
 852 
 867 
 882 
 897 
 912 
 927 
 942 
 957 
 972 
 987 
 1 002 

 910 000 
 920 000 
 930 000 
 940 000 
 950 000 
 960 000 
 970 000 
 980 000 
 990 000 
 1 000 000 
 

 1 422 
 1 437 
 1 452 
 1 467 
 1 482 
 1 497 
 1 512 
 1 527 
 1 542 
 1 557 
 

 
 


